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Vom Wettbewerbskorporatismus zur 
transnationalen Koordination der 

Lohnpolitik in der EU? (Teil 1) 

Michael Mesch 

1. Einleitung 

Der Grad der Öffnung einer Volkswirtschaft zählt zu den wichtigsten Rah­
menbedingungen für die jeweilige Lohnpolitik. Die fortschreitende Internatio­
nalisierung der Produktion und der Märkte blieb daher nicht ohne Folgen für die 
Ausrichtung der Lohnpolitik in den westeuropäischen Ländern. Der erhöhte 
Öffnungsgrad dieser Volkswirtschaften bewirkte, daß jeweils sowohl die 
Lohnverhandlungen in den Branchen des exponierten Sektors als auch die 
makroökonomisch orientierte Lohnpolitik (Verhandlungen auf zentraler Ebe­
ne oder gesamtwirtschaftliche Koordination der Branchenverhandlungen) 
verstärkt auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Produ­
zenten zu achten hatten. Vergleiche zwischen der Entwicklung der Arbeits­
kosten und insbesondere der Lohnstückkosten im Inland sowie den entspre­
chenden Trends in den wichtigsten Handelspartnerländern, ausgedrückt in 
gemeinsamer Währung, gewannen entsprechend an Bedeutung. 

Die großen Fortschritte in der wirtschaftl ichen Integration Europas in den 
neunziger Jahren verstärkten die obengenannten Tendenzen. Die Verwirk­
l ichung des Binnenmarkts hatte u.a. zur Folge, daß bislang geschützte Be­
reiche der einzelnen Volkswirtschaften dem Wettbewerb ausgesetzt wur­
den. Und mit der Umsetzung der Europäischen Währungsunion erhöht sich 
erstens die Transparenz im Bereich der innereuropäischen Lohn-, Arbeits­
kosten- und Lohnstückkostenunterschiede, steht zweitens das Instrument 
der Abwertung gegenüber den Währungen anderer Mitgl iedsländer n icht 
mehr zur Verfügung und wird drittens die Geldpolitik in den Händen des 
ESZB europäisiert. 

Gleichgültig , welches Szenario (erfolgreiches Politikbündel und demge­
mäß Abbau der Arbeitslosigkeit; deflationäre Tendenz mit anhaltender 
Wachstumsabschwächung; symmetrische oder asymmetrische Schocks) 
für die wirtschaftliche Entwicklung der EU unterstellt wird , eine trans­
nationale Koordination der Lohnverhandlungen innerhalb der Währungsuni­
on wäre von Vorteil für die gesamtwirtschaftl iche Dynamik Europas, oder 
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negativ formuliert: Käme in der Währungsunion eine grenzüberschreitende 
Koordinierung der Lohnpolitik nicht zustande, so könnte dies erhebliche so­
ziale und ökonomische Kosten hervorrufen: 

Das Szenario einer Wachstumsabschwächung und deflationären Gefahr 
durch wettbewerbsorientierte Lohnpolitik (,Wettbewerbskorporatismus'): 
Angesichts hoher Arbeitslosigkeit und verschärften Wettbewerbs besteht in 
der EWU für d ie Mitgliedsländer ein noch stärkerer Anreiz, durch eine 
wettbewerbsorientierte Lohnpolitik, welche die Nominallohnzuwächse kon­
tinuierlich unterhalb des jeweil igen (erwarteten) Fortschritts der gesamtwirt­
schaftl ichen Arbeitsproduktivität und der von der EZB angestrebten Inflati­
onsrate hält, eine Verbesserung der preisl ichen Konkurrenzfähigkeit der 
heimischen Produkte auf den in- und ausländischen Märkten zu suchen . 
Die Gefahr, infolge einer Währungsaufwertung die solcherart errungenen 
Wettbewerbsvorteile wieder einzubüßen,  besteht ja unter den neuen Bedin­
gungen n icht mehr! ln vielen Ländern müßte dazu gar keine lohnpolitische 
Kurskorrektur erfolgen, es gälte ledigl ich, die bisherige Linie beizubehalten. 
Die in mehreren EU-Ländern vereinbarten ,Sozialen Pakte' dienten in erster 
Linie dem Zweck, eine wettbewerbsorientierte Lohnpolitik herbeizuführen. 
Die zu erwartende breite Nachahmung einer derartigen Lohnpolitik aber 
würde die reale Abwertung jener Länder, die zuerst diesen Kurs einschlu­
gen, zunichte machen . Für die EU insgesamt ist eine solche lohnpol itische 
Strategie mithin n icht zielführend, denn sie würde die monetäre Stabil ität in 
der EWU untergraben ,  den Zuwachs der Kaufkraft der Löhne und damit der 
Massenkaufkraft dämpfen oder diese sogar senken , eine deflatorische Lük­
ke aufreißen oder verstärken und daher das Wachstum bremsen. Eine 
transnationale Koordination der Lohnverhandlungen mit dem Ziel, eine 
produktivitätsorientierte Lohnpol itik zu erreichen, würde die genannten Ge­
fahren der Entstehung oder Verstärkung einer deflatorischen Lücke bannen. 

Erweist sich hingegen die makroökonomische Politik in der EU als erfolg­
reich , steigt der Beschäftigtenstand aufgrund von anhaltendem Wirt­
schaftswachstum oberhalb der Beschäftigungsschwelle und sinkt die Ar­
beitslosigkeit, so bestünde die Gefahr, daß sich diese Strategie mit zuneh­
mendem Erfolg selbst unterhöhlte, sofern eine transnationale Koordination 
der Lohnverhandlungen unterbliebe: Mit partiellen Arbeitskräfteknappheiten 
in mehr und mehr Bereichen würden im Fall unkeordin ierter Lohnverhand­
lungen Lohn-Lohn- und Lohn-Preis-Lohn-Spiralen in Gang gesetzt, welche 
der Notenbank Veranlassung zur I ntervention gäben. Das Erreichen des 
Stabil itätszieles wäre dann mit beträchtlichen realen Kosten in Gestalt hö­
herer Arbeitslosigkeit verbunden. 

Das stärkste Interesse an einer transnationalen Koordination der Lohn­
verhandlungen in der EU haben die Gewerkschaften .  Für sie gi lt es, die In­
tegration der Produktmärkte und die wachsende Mobil ität des Kapitals inner­
halb Europas mit einer analogen Ausdehnung ihrer organisatorischen und 
koordinativen Reichweite zu beantworten ,  weil jene Arbeitsmarktpartei ei­
nen strategischen Vorteil besitzt, deren Aktionsradius das größere Segment 
des Arbeitsmarkts abdeckt. 
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Es ist daher keineswegs überraschend, daß die ersten Ansätze zu einer 
grenzüberschreitenden Koordinierung der nationalen Lohnverhandlungen 
von den Gewerkschaften ausgehen . Uni laterale Koordination auf Gewerk­
schaftsseite ist weniger voraussetzungsvoll als andere Arten der Koordina­
tion , insbesondere ist sie n icht von der Mitwirkung der Arbeitgeberseite und 
von EU-Instanzen abhängig. 

Die sich langsam verbreitende Erkenntnis der ökonomischen Funktiona­
l ität transnationaler Koordination der Lohnverhandlungen in der EU und das 
starke Interesse eines europäischen Akteurs sind frei l ich keine hinreichen­
den Bedingungen dafür, daß auch tatsächl ich alle Voraussetzungen für de­
ren auf Dauer angelegte Verwirkl ichung geschaffen werden. Im  vorl iegen­
den Beitrag sind somit die Diskussion der Funktional ität, die Analyse der 
Voraussetzungen und die Erwägungen über die Chancen der dauerhaften 
Real isierung zu unterscheiden . 

Bevor die ökonomische Zweckmäßigkeit und die Voraussetzungen trans­
nationaler Koordin ierung der Lohnverhandlungen in der EU diskutiert wer­
den , ist es erforderl ich, die bestehenden europäischen und nationalen Insti­
tutionen, Instrumente und Organisationen im Bereich der Geld-, Fiskal- und 
Lohnpolitik (mehr oder weniger) ausführlich zu analysieren, denn erstens 
bilden diese die Rahmenbedingungen bzw. den Ausgangspunkt aller Bemü­
hungen zur Schaffung der Voraussetzungen für die grenzüberschreitende 
Koordin ierung der Lohnentwicklung sowie die Umsetzung letzterer und 
schränken die Handlungsspielräume der betreffenden Akteure ein.  Und 
zweitens kann die ökonomische Funktional ität der Lohnkoordination nur vor 
dem Hintergrund dieser Institutionen erörtert werden .  

Im Kapital 2 wird daher die Ausgangssituation in Westeuropa dargelegt 
und analysiert: die Institutionen und Instrumente der Geld-, der Fiskal- und 
der Lohnpol itik, die organisatorischen Strukturen der Gewerkschaften sowie 
die wichtigsten ökonomischen Entwicklungen der jüngsten Vergangenheit. 

Der zweite Teil dieses Artikels, der im Heft 1 /2000 erscheinen wird, befaßt 
sich zunächst mit der ökonomischen Funktional ität der transnationalen Ko­
ordination der Lohnverhandlungen in der Währungsunion: Im Kapitel 3 wer­
den ihre Vorteile in verschiedenen Entwicklungsszenarien diskutiert. Im  fol­
genden Kapitel wird die Frage erwogen,  welchem substantiellen Prinzip die 
Lohnkoordinierung folgen sol l ,  um Wirtschafts- und Beschäftigungs­
wachstum in Europa zu begünstigen (produktivitätsorientierte Lohnpolitik). 
Sollen Reibungsverluste zwischen Geld-, Fiskal- und Lohnpolitik in der 
Währungsunion mögl ichst vermieden werden ,  so gilt es, die Kooperation 
zwischen den Trägern dieser Politikbereiche auf europäischer Ebene zu in­
tensivieren (KapitelS). ln Kapitel 6 schließl ich werden die Voraussetzungen 
auf nationaler und europäischer Ebene für eine unilaterale grenzüberschrei­
tende Koordination der Lohnverhandlungen auf Gewerkschaftsseite erörtert 
sowie die ersten Ansätze zu deren Umsetzung kurz dargelegt. 
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2. Zur Ausgangssituation: Wirtschaftspolitische Instrumente, 
Institutionen und Wirtschaftsentwicklung 

Die Kapitel 2 . 1  und 2.2 befassen sich mit den Institutionen und I nstrumen­
ten der Geld- und der Fiskalpolitik. Die Geldpolitik ist das einzige auf EWU­
Ebene zentralisierte Instrument der Wirtschaftspolitik. Problematisch für die 
I nteraktion zwischen Geld- und Lohnpolitik erscheint die mangelnde Trans­
parenz der vorläufig vom EZB-Rat gewählten geldpolitischen Strategie. Die 
Handlungsspielräume der nationalen Fiskalpolitik der einzelnen Mitglieds­
länder werden durch den Maastrichter Vertrag und den Stabil itäts- und 
Wachstumspakt stark eingeschränkt. 

Den Kern des ersten Teil dieses Beitrags bildet das Kapitel 2.3 zur Lohn­
politik auf nationaler Ebene. (Supranationale Organisationsstrukturen der 
Gewerkschaften und Ansätze zur transnationalen Koordination der Lohnver­
handlungen in der EU werden erst im zweiten Teil thematisiert.) Das Unter­
kapitel 2.3.2 behandelt die gewerkschaftlichen Organisationsstrukturen in 
den Ländern Westeuropas. Diese Strukturen unterscheiden sich wesent­
l ich im Hinblick auf wichtige Merkmale wie den Organisationsgrad ; 
Segmentation, Konkurrenz und Konzentration des Verbändesystems; 
innerverbandliehe Konzentration und Zentralisierung; Vertretung von 
Arbeitnehmerinteressen im Betrieb; Rollenverständnis und Tei lnahme an 
der gesamtwirtschaftl ichen Wirtschafts- und sozialpolitischen Steuerung. 

Auch in bezug auf die institutionelle Ausgestaltung des Lohnver­
handlungssystems bestehen zwischen den westeuropäischen Ländern er­
hebliche Unterschiede (Unterkapitel 2.3.3). Wichtige Gemeinsamkeiten sind 
jedoch , daß Kollektiwertragsverhandlungen über Löhne und Arbeitsbedin­
gungen auf mehreren Ebenen geführt werden, zumeist auf der Branchen­
und auf der Betriebsebene, und daß Branchentarifverhandlungen der domi­
nante kollektive Lohnsetzungsprozeß sind (Ausnahme: Großbritannien). 
Sehr unterschiedlich sind die Formen der gesamtwirtschaftl ichen Koordi­
nation der Lohnverhandlungen. Die Außenseiterrolle fällt auch h ier Großbri­
tannien zu, denn lediglich dort sind die (überwiegend auf der Betriebsebene 
stattfindenden) Lohnverhandlungen unkoordiniert. Ein vergleichender Über­
bl ick über die wichtigsten Änderungstendenzen der Lohnverhandlungs­
systeme Westeuropas in den achtziger und neunziger Jahren (Unterkapitel 
2.3.6) führt zu dem Ergebnis, daß gleichzeitig zwei scheinbar widersprüch­
l iche Tendenzen bestanden: zum einen eine gewisse, überwiegend kontrol­
l ierte Dezentralisierung der Tarifverhandlungen (Tarifverbände der 
Branchenebene delegierten Kompetenzen an die Betriebsebene; siehe 
Unterkapitel 2.3.3), zum anderen eine Zentralisierung insofern, als in meh­
reren Ländern auf nationaler Ebene ,Soziale Pakte' zwischen den Sozial­
partnern und der Regierung vereinbart wurden (Unterkapitel 2 .3.5). Tat­
sächlich sind die beiden Tendenzen komplementär, denn die Aufwertung der 
Betriebsebene erhöht die Anpassungsfähigkeit der Betriebe an marktliehe 
und technische Veränderungen, und die Sozialen Pakte dienen der gesamt­
wirtschaftl ichen Kontrolle der Lohnentwicklung sowie strukturellen Refor-
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men der Sozial- und der Arbeitsmarktpolitik, der öffentl ichen Haushalte und 
der Standortpolitik. 

Der Staat übt in bezug auf das Lohnverhandlungssystem in unterschied­
licher Weise und Intensität drei Funktionen aus: die Festlegung der gesetz­
l ichen Rahmenbedingungen, die Abstimmung der Lohnpolitik mit anderen 
Feldern der Wirtschafts- und Sozialpolitik im Rahmen der gesamtwirt­
schaftl ichen Steuerung sowie die Rolle des Arbeitgebers im öffentlichen 
Sektor (Unterkapitel 2.3.4 ). 

Neben den obengenannten Institutionen und Organisationsstrukturen 
werden die ökonomischen Tendenzen in der EU entscheidende Rahmen­
bedingungen für die Versuche bilden, eine transnationale Koordination der 
Lohnverhandlungen in die Wege zu leiten (Kapitel 2.4 ). ln den letzten Jah­
ren stand einer nominellen Konvergenz (Nominallohnsteigerungsrate, I nfla­
tion; siehe Unterkapitel 2.4. 1 )  eine reale Divergenz (anhaltend große Unter­
schiede in der Arbeitslosenrate bei insgesamt hohem Niveau derselben; 
siehe Unterkapitel 2.4.2) gegenüber. Und als Ergebnis der wettbewerbs­
orientierten Lohnpolitik blieb der Reallohnzuwachs hinter dem gesamtwirt­
schaftl ichen Produktivitätsfortschritt zurück ( Unterkapitel 2.4. 3 ). 

2.1 Geldpolitik 

Die Geldpolitik ist das einzige europäisierte wirtschaftspolitische Instru­
ment: Mit dem Eintritt in d ie dritte Stufe der Europäischen Währungsunion 
(EWU) am 1 . 1 . 1 999 übernahm das Europäische System der Zentralbanken 
(ESZB), gebildet aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationa­
len Zentralbanken, d ie Verantwortung für d ie einheitliche Geldpolitik inner­
halb der EWU. 

Die EZB ist eine (instrumentel l) unabhängige Notenbank. Langfristige 
empirische Untersuchungen1 zeigen, daß die Inflationsrate in Ländern mit 
höherem Grad der Unabhängigkeit der Notenbank tendenziell n iedriger ist. 
An dieser Stelle kann nicht auf alle Argumente, welche dieses Ergebnis be­
gründen, eingegangen werden. Im gegebenen Zusammenhang ist das Pro­
blem der zeitlichen Inkonsistenz zwischen Geldpolitik und Lohnverhandlun­
gen hervorzuheben: Tarifverhandlungspartner, die an der Glaubwürdigkeit 
des geldpolitischen Kurses der Notenbank zweifeln ,  fügen den ausgehan­
delten Löhnen und Preisen einen Risikozuschlag hinzu, um sich gegen et­
waige höhere Inflation, welche die realen Löhne und Erträge senkte, zu 
schützen.  Ein höherer Grad der Unabhängigkeit der Notenbank rückt das 
Ziel der Preisstabil ität in den Vordergrund (conservatism effect), stärkt die 
Glaubwürdigkeit einer preisstabil itätsorientierten Geldpolitik (credibility 
effect) und veranlaßt die Tarifpartner tendenziell zu einem Verzicht auf den 
obengenannten Risikozuschlag. Das Resultat ist eine n iedrigere Inflations­
rate ohne negative realwirtschaftl iche Effekte. 

Dem Zusammenwirken von unabhängiger Notenbank und Tarifpartnern 
kommt mithin besondere Bedeutung zu, wenn es darum geht, zufrieden­
stellende Ergebnisse im Hinbl ick auf I nflation und Arbeitslosigkeit zu erzie-
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len (siehe unten 3.2.2). Infolgedessen ist die Transparenz der Notenbank­
politik wesentl ich. 

Der EU-Vertrag von Maastricht legt als vorrangiges Ziel des ESZB die Ge­
währleistung von Preisstabil ität fest (Art. 1 05 Abs. 1 ). Darüber h inaus hat 
das ESZB die Erreichung der Vertragsziele eines nachhaltigen Wirtschafts­
wachstums und eines hohen Beschäftigungsniveaus zu unterstützen, so­
fern dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabil ität möglich ist. 

Für die Festlegung der geldpolitischen Strategie sowie die Auslegung der 
geldpolitischen Instrumente ist der EZB-Rat, der sich aus den Direktoriums­
mitgl iedern sowie den Präsidenten der nationalen Notenbanken zusam­
mensetzt, verantwortl ich . Im Oktober 1 998 entschied sich der EZB-Rat für 
eine flexible geldpolitische Strategie: Die mittelfristig zu sichernde Preissta­
bil ität wird definiert als jährl icher Anstieg des Harmonisierten Verbrau­
cherpreisindex für das Euro-Währungsgebiet um weniger als 2%. Die be­
sondere Rolle der Geldmenge wird durch die Bekanntgabe eines stabil itäts­
gerechten quantitativen Referenzwertes für das Wachstum eines breiten 
monetären Aggregats hervorgehoben. 

Das ESZB legte sich somit angesichts fehlender empirischer Grundlagen 
und theoretischer Probleme nicht auf eine bindende Zielregel fest. Die Stra­
tegie des ESZB ist keine lnflationszielstrategie, da weder ein I nflationsziel 
noch eine Inflationsprognose verlautbart wird. Sollte das ESZB in der Pra­
xis dennoch eine Inflationszielstrategie verfolgen, so wäre diese Strategie 
wenig transparent! 

Die geldpolitischen Instrumente des ESZB lassen sich untergliedern in die 
drei Kategorien Offenmarktgeschäfte, ständige Fazil itäten und Mindest­
reservesätze. Deutliche Signale für ihren geldpolitischen Kurs kann die EZB 
vor allem mittels der im Mengentender durchgeführten zweiwöchigen Offen­
marktgeschäfte (sog. Hauptfinanzierungsoperationen) und des Zinssatzes 
der Übernachtliqu idität (sog. Spitzenrefinanzierungsfazil ität) aussenden. l n  
einer Reihe von empirischen Untersuchungen haben sich d iese Leitzins­
sätze als wichtige Größen für Produktion und Einkommen erwiesen. Sie 
sind bedeutende Indikatoren für die Kreditkosten der Nicht-Banken.  Die fi­
nanziellen Verbindlichkeiten des privaten Unternehmenssektors bestehen 
großteils aus Bankkrediten mit variablen Zinssätzen. Und die Geschäftsban­
ken kalkulieren ihre Kreditzinsen, auch für längere Laufzeiten, häufig auf der 
Grundlage der genannten Leitzinssätze. 

Die gegenwärtige geldpolitische Strategie des ESZB ist - wie bereits fest­
gehalten - wenig transparent. Dies führt dazu, daß es den ausgesandten 
geldpolitischen Signalen an Klarheit mangelt. Auf seiten der empfangenden 
Marktteilnehmer, insbesondere der Tarifpartner, kann es unter diesen Um­
ständen zu falschen Interpretationen kommen, die realwirtschaftl iche Kon­
sequenzen haben könnten. 

Der Transparenz - und damit der Verständlichkeit und Eindeutigkeit der 
Signale und dem Zusammenwirken zwischen Geld- und Lohnpol itik - för­
derlich wäre die Veröffentl ichung von Inflationsziel und Inflationsprognose 
im Rahmen einer flexiblen lnflationszielstrategie2 oder einer ähnlichen Stra-
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tegie mit multivariabler Zielfunktion. Gemäß der flexiblen lnflationsziel­
strategie minimiert die Notenbank d ie Inflationslücke (Abweichung der aktu­
ellen Rate vom lnflationsziel) und die Outputlücke (Abweichung des aktuel­
len Outputs vom potentiellen Output). Wird beispielsweise eine negative 
Outputlücke erwartet, so kann die EZB eine Zinssenkung begründen, ohne 
gleichzeitig Inflationserwartungen zu erwecken. Auch die von vielen Seiten 
geforderte Veröffentlichung der Protokolle des EZB-Rates und eine höhere 
Bereitschaft dieses Gremiums, die geldpolitische Strategie zu erläutern und 
die Beweggründe für einzelne Maßnahmen darzulegen, wären der Transpa­
renz der Geldpolitik dienlich. Die genannten Schritte würden den Tarifpart­
nern eine bessere Einschätzung des geldpolitischen Kurses ermöglichen 
und Reibungsverluste durch Fehlinterpretationen vermindern . 

2.2 Fiskalpolitik 

Eigentlich sollte der Wegfall des währungspol itischen Instrumentariums 
und der nationalen Geldpolitik in der EWU die Rolle der nationalen 
Fiskalpolitik für die wirtschaftl iche Stabil isierung aufwerten. Doch tatsäch­
l ich sind die Handlungsmöglichkeiten der nationalen Fiskalpolitik aus meh­
reren Gründen stark eingeschränkt: 

Erstens existiert in einigen EU-Ländern nach wie vor ein erhebliches 
strukturelles (nicht konjunkturbedingtes) Budgetdefizit.3 Da derartige Defi­
zite, die zu einem stetig steigenden Anteil der öffentlichen Verschuldung in 
Relation zum jeweil igen BIP führen, mit wesentlichen Nachteilen verbunden 
sind, besteht in diesen Ländern Konsolidierungsbedarf: Zinsen- und 
Tilgungsdienst belasten gegenwärtige und künftige Haushalte; hoch­
verschuldete Ökonomien sind anfäl l iger gegenüber Schocks; hohe Ver­
schuldung ist verteilungspolitisch bedenklich. 

Zweitens sind aufgrund der intensiven außenwirtschaftliehen Verflech­
tung der EU-Staaten die Sickerverluste expansiverfiskalischer Maßnahmen 
sehr hoch. I nnerhalb eines gemeinsamen Währungsraums können somit 
selbst große Länder im Alleingang keine effektive antizyklische Fiskalpolitik 
verfolgen. 

Drittens beschränken die im Maastrichter Vertrag enthaltenen Kon­
vergenzkriterien und die Bestimmungen des ,Stabil itäts- und Wachstums­
paktes' den Spielraum nationaler Fiskalpolitik: 

Der Maastrichter Vertrag legt eine Netto-Kreditaufnahme der öffentlichen 
Hände von weniger als 3% des BIP und einen Brutto-Gesamtschuldenstand 
von weniger als 60% des BIP als Kriterien für den Eintritt in d ie dritte Stufe 
der EWU fest. Vor allem aufgrund der günstigen konjunkturellen Umstände 
hielt sich der Beschäftigungsrückgang wegen der von allen EU-Ländern 
gleichzeitig gesetzten restriktiven fiskalpol itischen Maßnahmen zur Erfül­
lung der Konvergenzkriterien (bzw. zur ohnehin notwendigen Budget­
konsolidierung) in Grenzen.4 

Der Stabi l itätspakt soll die Mitgliedsländer mittelfristig zu einem nahezu 
ausgegl ichenen Budget (oder sogar zu einem Überschuß) veranlassen. 
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Gemäß den Paktbestimmungen ist die Überschreitung der 3%-Grenze nur 
erlaubt, wenn ein außergewöhnliches, exogen verursachtes Ereignis oder 
eine schwere Wirtschaftskrise (BIP-Schrumpfung um mehr als 2%) eintritt. 
Im  Falle eines übermäßigen Defizits und n icht ausreichender Bemühungen 
um einen Abbau sollen monetäre Sanktionen verhängt werden. Allerdings 
wird erst d ie Praxis zeigen, wie diese Regelungen gehandhabt werden. Die 
Entscheidung darüber, ob ein die Überschreitung des Limits gestattender 
Ausnahmefall vorliegt, hat der Rat der Finanzminister mit qualifizierter Mehr­
heit zu treffen. 

l n  jenen Ländern, in denen kein strukturelles Budgetdefizit besteht, läßt 
der Stabil isierungspakt noch Spielraum für eine expansive Fiskalpolitik im 
Falle einer Rezession. Schätzungen ermittelten, daß ein Rückgang des BIP 
um 1% das Budgetdefizit um 0,5 b is 0 ,7% des B IP erhöht (automatische 
Stabilisatoren). 5 

Kritisiert werden u.a. folgende Aspekte bzw. wahrscheinliche Konsequen­
zen des Stabil itätspaktes: 1 . ) Zwischen einer Kreditaufnahme zur Finanzie­
rung von öffentlichen Investitionen und jener zu konsumtiven Zwecken wird 
nicht unterschieden. Vorgeschlagen wird die Zulassung der Überschreitung 
der 3%-Marke, falls die zusätzliche Verschuldung (verbindlich zu definieren­
de) investive Zwecke hat.6 2 . )  Der Pakt setzt kaum Anreize zur Konsolidie­
rung in jenen Phasen, in denen sie am sinnvollsten wäre, nämlich in 
Hochkonjunkturphasen, sondern ist auf die Einhaltung der Obergrenzen 
auch bei schwacher wirtschaftl icher Entwicklung ausgerichtet_? 3.) lnfolge 
der bereits angesprochenen Siekarverluste expansiver nationaler 
Fiskalpolitik steigt die Gefahr prozyklischen Verhaltens der Mitgliedsländer.8 
Diesem Problem könnte durch engere europäische Koordinierung der 
Fiskalpolitik begegnet werden. Der Stabil itätspakt siehtjedoch keine Schritte 
in diese Richtung vor (siehe dazu Kap. 5 im Teil 2). 4 . )  Ganz allgemein ist 
es verfehlt, für al le Länder und für jede Zeitperiode geltende fiskalische Kri­
terien in der Form einer bestimmten Quote bestimmen zu wollen.9 Sinnvol­
le quantitative fiskalische Bestimmungen sind nur unter Berücksichtigung 
der realen Wachstumsrate, der I nflationsrate und des nominellen Zinssat­
zes definierbar. 5.)  Es ist ferner prinzipiell problematisch, d ie Ü berschrei­
tung der 3%-Grenze von einem prognostizierten B IP-Rückgang um einen 
bestimmten Prozentsatz abhängig zu machen, denn Prognosewerte än­
dern sich, wie sich in den letzten Jahrzehnten in vielen Ländern zeigte, nicht 
selten innerhalb weniger Monate teilweise erheblich. 6.) Ein ,Stabil itäts- und 
Wachstumspakt' sollte eine koordinierte, wachstumsorientierte Wirt­
schaftspolitik10 in den Vordergrund stellen: Eine Kombination aus expansi­
ver Geldpolitik, die für günstige Wachstumsbedingungen sorgt, und einer 
Fiskalpolitik, welche die resultierenden Steuermehreinnahmen zum 
Schuldenabbau verwendet, hätte - wie das Beispiel der USA zeigt - den 
größten Konsolidierungseffekt 

Angesichts des beschränkten Handlungsspielraums der nationalen 
Fiskalpolitik und der Gefahr prozyklischen Verhaltens der M itgl iedsländer 
erhebt sich zwangsläufig die Frage, wie es unter den derzeitigen Bedingun-
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gen um eine zentralisierte europäische Fiskalpolitik, die auf dem gemeinsa­
men EU-Budget beruht, steht, bzw. - falls sich ersteres als unrealistisch 
erweist - um eine enge Koordination der Fiskalpolitiken der Mitgliedsländer. 
Für eine zentralisierte oder zumindest koordinierte EU-Fiskalpolitik würde 
das Problem der Siekarverluste expansiver Maßnahmen kaum bestehen, 
denn die Außenverflechtung von Euroland ist wesentlich geringer als jene 
der einzelnen Mitgliedsländer. 

Aufgrund der geringen Größe (ca. 1 ,2% des EU-Sozialprodukts) und in­
stitutioneller Beschränkungen (fünfjährige Budgetierungsperiode, Verpfl ich­
tung zum ausgeglichenen Haushalt) kann das EU-Budget keine gesamt­
europäische Stabi lisierungsfunktion übernehmen . Und die EU-Struktur­
fonds und der Kohäsionsfonds sind keine brauchbaren Instrumente einer 
europäischen Stabilisierungspolitik; sie dienen der Verbesserung der Ent­
wicklungsbedingungen von Problemregionen, nicht aber der Anpassung an 
länderspezifische Schocks. Alles in allem bleibt festzustel len, daß gegen­
wärtig in der EU kein nennenswerter innereuropäischer Finanzausgleich zur 
Absorption länderspezifischer Schocks vorgesehen ist. Um einen zwi­
schenstaatl ichen Stabil isierungsmechanismus in Kraft zu setzen ,  der zu­
mindest jenem in den USA entspräche, müßten erstens die für den 
Ressourcentransfer bestimmten Mittel aufgestockt werden11 und zweitens 
eine Institution (europäisches Wirtschaftsministerium) geschaffen werden ,  
die eine ökonomisch funktionale Fiskalpolitik auf europäischer Ebene orga­
nisieren könnte. 

Die gesamteuropäische Kooperation der nationalen Fiskalpolitiken ist 
derzeit als eher schwach einzuschätzen. Sie erfolgt im Ecofin-Rat sowie im 
Euro-1 1 -Rat und orientiert sich an den jeweils geltenden wirtschaftspoliti­
schen Leitl inien. 

Das Fehlen zentralisierter oder ausreichend koordinierter europäischer 
Fiskalpolitik birgt mehrere Gefahren in sich. Auf die Ineffektivität unkeordi­
n ierter expansiver Maßnahmen einzelner Mitgliedsländer und die Anreize zu 
prozyklischem Verhalten wurde bereits hingewiesen. Dies könnte zur Fol­
ge haben , daß in einer schweren Rezession keine ausreichend aktive 
Fiskalpol itik betrieben wird, da die Koordination zu langsam erfolgt - sofern 
sie überhaupt gelingt. 

2.3 Lohnpolitik 

Obwohl auch die Lohnpolitik für den Erfolg der EWU wichtig ist, blendet sie 
der Maastrichter Vertrag weitgehend aus. Während für die nationalen 
Fiskalpolitiken eine gewisse, wenn auch schwache Koordination mögl ich 
erscheint, so fehlen dafür im Bereich der Lohnpol itik von seiten der EU jeg­
liche institutionelle Vorkehrungen. Die Lohnpolitik in der EU bzw. in der EWU 
ist somit fragmentiert, auf der nationalen Ebene angesiedelt. Die Chancen 
für eine transnationale Koordination der Lohnverhandlungen würden mit ei­
ner zunehmenden strukturellen Angleichung bestimmter Element der natio­
nalen Arbeitsbeziehungssysteme steigen .  
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2.3.1 Unterschiede und Übereinstimmungen zwischen den nationalen 

Lohnverhandlungssystemen 

Gegenwärtig sind die strukturellen Unterschiede zwischen den nationalen 
Lohnverhandlungssystemen erheblich: Lohnverhandlungen erfolgen je­
weils im Rahmen eines historisch gewachsenen lnstitutionensystems, die 
nationalen Gewerkschaften (und auch die Arbeitgeberverbände) divergieren 
in ihren organisatorischen Strukturen und Kapazitäten, z.T. auch in ihrem 
politischen Selbstverständnis, und die nationale Tarifpolitik ist in jeweils spe­
zifischer Weise in das nationalstaatl iche Wirtschafts- und Sozialsystem 
eingebettet, erfüllt dabei verschiedene Regelun�_sfunktionen. l n  der Folge 
werden insbesondere jene Divergenzen (bzw. Ubereinstimmungen) zwi­
schen den Institutionen und Organisationen der nationalen Arbeits­
beziehungssysteme dargelegt, die für die Chancen der Verwirkl ichung 
transnationaler Koordination der Lohnverhandlungen von wesentlicher Be­
deutung sind. 

2.3.2 Gewerkschaftliche Organisationsstrukturen auf nationaler 

Ebene 

Die nationalen Gewerkschaften Westeuropas unterscheiden sich im Hin­
blick auf organisationsstrukturelle und andere Merkmale wesentlich : 
1 . ) Der Organisationsgrad ist der wichtigste Indikator für die Repräsentati­

vität und die Marktmacht der Gewerkschaften. Die länderweise Streuung 
des gewerkschaftl ichen Netto-Organisationsgrades (Anteil der beschäf­
tigten Mitglieder an der Gesamtzahl der unselbständig Beschäftigten) ist 
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes sehr hoch und nahm im 
Zeitraum 1 980-95 zu . Die polaren Fälle waren 1 995 Frankreich ( 1 0%) 
und Schweden (87%, siehe Tabelle 1 ). Insgesamt sank der Netto­
Organisationsgrad im EWR von durchschnittlich 41  ,8% im Jahre 1 980 
auf 32% 1 995. 12 
Die länderweise Veränderung des Organisationsgrades kann weitgehend 
durch drei institutionelle Variablen13 erklärt werden: Am wichtigsten ist der 
rechtl ich (durch Gesetz oder Tarifvertrag) abgesicherte Zugang der Ge­
werkschaften zu den Betrieben, denn dieser gewährleistet direkten Kon­
takt zu den Mitgliedern, Rekrutierung von neuen Mitgliedern und das Ange­
bot selektiver Anreize. Die Existenz einer von den Gewerkschaften verwal­
teten Arbeitslosenversicherung bildet d ie Voraussetzung für einen sehr 
hohen Organisationsgrad. Die Beteiligung an sozio-ökonomischen Ent­
scheidungsprozessen im Rahmen von neo-korporatistischen Arrange­
ments schließlich sichert den Gewerkschaften Anerkennung auf nationa­
ler Ebene und schafft ein günstiges Umfeld für deren Stabil ität. 
Auch innerhalb der einzelnen Länder sind die Unterschiede im Hinblick 
auf den gewerkschaftlichen Organisationsgrad erheblich, und zwar zwi­
schen den Wirtschaftsbereichen und zwischen den Beschäftigten­
gruppen . Im Durchschnitt ist der Organisationsgrad der Gewerkschaf-
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Tabelle 1 :  Gewerkschaftlicher Organisationsgrad und Erfassungs­
grad der Kol lektivverträge in Westeuropa ca. 1 995 

Netto-Organisationsgrad(1l Erfassungsgrad d. 
d. Gewerksch. Koll.verträge 

Gesamtwirtsch., in % Marktsektor, in % 

Belgien 49,7 82 
Dänemark 78,3 52 
Deutschland 29, 1  80 
Finnland 78,4 67 
Frankreich 1 0,0 75 
Griechenland 24,3 kA 
Großbritannien 32, 1  40 
Irland 49, 1  70 
Italien 44,8 90 
Niederlande 25,7 79 
Norwegen 57,7 62 
Österreich 41 ,7 97 
Portugal 28,4 79 
Schweden 87,6 72 
Schweiz 22, 1  50 
Spanien 18,6 67 
gew. Durchschnitt 32,0 68 

(1) Netto-Organisationsgrad der Gewerkschaften = Anteil der beschäftigten Gewerk­
schaftsmitglieder an der Gesamtzahl der unselbständig Beschäftigten in der jeweiligen 
Gesamtwirtschaft in Prozent, 1 995. 
(2) Von Kollektiwerträgen erfaßte Beschäftigte in % der Gesamtzahl der unselbständig Be­
schäftigten im jeweiligen Marktsektor, ca. 1 995. 
Quellen: Organisationsgrad: Visser (1 999) 90; Erfassungsgrad: Visser ( 1 999) 93 und die 
dort angegebenen Quellen; Portugal: Traxler (1 996) 274; Irland: Ebbinghaus, Visser 
(1 997b) 344; Italien: Burgess (1 997) 1 1 4. 

ten im öffentlichen Sektor höher als im privaten,  unter den Arbeitern hö­
her als unter den Angestellten, in der Sachgüterproduktion höher als im 
privaten Dienstleistungssektor, in den Großbetrieben höher als in den 
Kleinbetrieben, unter Beschäftigten im Normalarbeitsverhältnis höher als 
unter jenen in atypischen Arbeitsverhältnissen. 

2.) Segmentierung, Konkurrenz und Konzentration in den nationalen ge­
werkschaftlichen Verbändesystemen: Im  Durchschnitt existieren je 
Land in Westeuropa drei Gewerkschaftsdachverbände, Österreich stellt 
in dieser Hinsicht also einen Extremfall dar. Die organisatorischen 
Trennl inien verlaufen meist zwischen Arbeitern und Angestellten, zwi­
schen privatem und öffentlichem Sektor, oder sie sind politischer Art. 
Konkurrierende Verbände erschweren selbstredend die lohnpolitische 
Koordination. Spannungen zwischen politisch unterschiedlich ausge­
richteten Verbänden nahmen in den letzten Jahren allerdings eher ab, 
die Kooperation zwischen den Dachverbänden einzelner Länder ver­
stärkte sich im allgemeinen. 
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Im  Durchschnitt der westeuropäischen Länder erfaßt der größte 
Gewerkschaftsdachverband rund 60% der organisierten Beschäftig­
ten.14 ln nahezu allen westeuropäischen Ländern nahm der Mitgliederan­
teil des jeweils stärksten Dachverbandes ab. Dieser Rückgang ist auf 
die Probleme, Angestellte zu integrieren , zurückzuführen. Die Tatsache, 
daß sich zwischen den nationalen Dachverbänden die Gewichte zu La­
sten der Arbeitergewerkschaften aus der I ndustrie und zugunsten der 
Angestelltengewerkschaften und insbesondere jener der öffentlich Be­
diensteten verschob, ist lohnpolitisch bedeutsam: Auf Gewerkschaften 
des geschützten Sektors wirken in weit geringerem Maße Anreize zu ei­
ner zurückhaltenden Lohnpolitik ein als auf jene des exponierten Sek­
tors. 

3 . )  Innerverbandliehe Konzentration: Die Schwierigkeiten, die I nteressen 
innerhalb der Verbandsdomäne zu vereinheitlichen, erhöhen sich mit 
steigender Anzahl der Mitg l iedsverbände. l n  den westeuropäischen 
Gewerkschaftsdachverbänden nahm die Konzentration (gemessen am 
Mitgl iederanteil , welchen jeweils die größten vier Teilorganisationen auf 
sich vereinen) zwischen 1 985 und 1 995 zu . 1 5  Dieser Konzentrations­
prozeß war das Ergebnis von Fusionen von Einzelgewerkschaften .  
Auch innerhalb der in allen Berufsgruppen rekrutierenden Dachverbän­
de verloren die Arbeitergewerkschaften an relativer Bedeutung gegen­
über den Angestelltenorganisationen und vor allem den Gewerkschaften 
der öffentlich Bediensteten. 

4.) Entscheidend für das Ausmaß der Zentralisierung einer Gewerkschafts­
organisation ist, aufwelchen Ebenen die Kollektiwertragsverhandlungen 
geführt werden (siehe unten 2.3.3), inwieweit Vereinbarungen, welche 
auf nationaler oder Branchenebene getroffen wurden, auf Betriebsebene 
durchgesetzt werden können, und wo die Entscheidungen über Arbeits­
konflikte fallen (siehe ebenfalls unten 2.3.3). 
Ausreichende Kontrolle der Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, 
welche die Verhandlungen auf der Branchenebene führen, über die be­
triebliche Ebene bildet eine notwendige Bedingung für die Effektivität von 
überbetrieblichen Lohnsetzungsmechanismen (z.B .  Kontrolle über den 
Streikfonds). Für eine effektive Abstimmung der Branchen- und der 
Betriebsebene sind jeweils in beiden Richtungen funktionierende 
Informationsflüsse zwischen den Ebenen , vertikale innerverbandl iehe 
Koordination (z.B. Belegschaftsvertreter aus Großunternehmungen prä­
sent in Verhandlungskomitees auf der Branchenebene) und Konfl ikt­
lösungsmechanismen wichtig. Auch in bezug auf d ieses Merkmal be­
stehen zwischen den europäischen Gewerkschaften signifikante Unter­
schiede. 

5.) Die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen in den Betrieben erfolgt in 
den EU-Ländern entweder durch Gewerkschaftsvertreter (eindimensio­
nales System) oder durch Gewerkschaften und Betriebsräte (duales Sy­
stem), wobei im letztgenannten Fall Art und Intensität der Kooperation 
zwischen den beiden Arbeitnehmervertretungen länderweise d ifferieren. 
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Allerdings weist die Vertretung der Arbeitnehmerinteressen (durch wel­
ches Organ auch immer) in den Betrieben erhebliche und länderweise 
stark unterschiedl iche Lücken auf, wie eine von Sisson u .a .  (1 999) 40f 
zitierte Erhebung der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Le­
bens- und Arbeitsbedingungen aus dem Jahr 1 997 belegt. Demnach 
bestehen mehr oder weniger große Vertretungslücken nicht bloß, wie zu 
erwarten wäre, in Kleinbetrieben, sondern auch in größeren Betrieben 
Uenen mit mehr als 25 bzw. 50 Beschäftigten): Gemäß der Erhebung 
fehlte im Schnitt der zehn erfaßten Länder in einem Drittel der größeren 
Betriebe jegliches Vertretungsorgan der Beschäftigten.  

6 . )  Große Unterschiede zwischen den EU-Ländern bestehen auch im Hinblick 
auf die makroökonomische Konzertierung. ln neokorporatistisch geprägten 
Ländern räumt der Staat den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden 
institutionalisierte Mitspracherechte in den wirtschafts- und sozialpoliti­
schen Politikfeldern ein und beteiligt sie an der Durchführung. Im Rahmen 
von etatistischen (z.B. F) und neoliberalen (z.B.  GB) Systemen, wo diese 
Form der Teilhabe der Verbände an der staatlichen Willensbildung nicht be­
steht, müssen letztere ihren Einfluß auf andere Weise zur Geltung bringen. 

7 . )  Sign ifikante Divergenzen zwischen den westeuropäischen Gewerk­
schaften existieren ferner in bezug auf Größe und finanzielle Ressour­
cen, auf Mobil isierungsmuster, auf das Rollenverständnis und die Hal­
tung gegenüber den Arbeitgebern und deren Verbänden (Konfl ikt- oder 
Konsensorientierung). 

2.3.3 Institutionelle Merkmale der nationalen 

Lohnverhandlungssysteme 

Die Lohnfestsetzung kann durch gesetzliche Regelung, durch Tarifvertrag 
auf betriebl icher oder überbetriebl icher Ebene (Fiächentarifvertrag: Bran­
che, Region , Gesamtwirtschaft), durch informelle betriebl iche Vereinba­
rung (customs and practices in GB) oder durch Einzelvertrag erfolgen. Ta­
rifautonomie besteht nicht in allen Mitgliedstaaten; in einigen sind lohnpoliti­
sche Interventionen des Staates häufig . Der rechtl iche und faktische Gel­
tungsbereich von Tarifverträgen ist unterschiedlich normiert; in Großbritan­
nien und Irland sind informelle Vereinbarungen von erheblich größerer Be­
deutung als auf dem Kontinent.16 

1 . ) Tarifverhandlungsebenen: ln  al len Ländern Westeuropas werden Kol­
lektivvertragsverhandlungen über Löhne und Arbeitsbedingungen auf meh­
reren Ebenen geführt, zumeist auf der Branchen- und auf der Betriebs­
ebene. Mit Ausnahme Großbritanniens sind überal l Branchentarifver­
handlungen der dominante kollektive Lohnsetzungsprozeß. Dieses Faktum 
ist im Hinbl ick auf die Chancen der praktischen Umsetzung einer trans­
nationalen Koordinierung der Lohnpolitik in der EU möglicherweise von her­
ausragender Bedeutung. 

Branchenverhandlungen bedürfen aus mehreren Gründen der Ergänzung 
durch Verhandlungen in den einzelnen Betrieben. Nur dort können die kon-
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kreten betrieblichen Arbeitsbedingungen ausgehandelt werden. Außerdem 
dienen die Betriebsverhandlungen der Umsetzung der auf höherer Ebene 
vereinbarten Lohnregelungen und erfüllen die Funktion des ,profit-sharing', 
das in übertarifl ichen Lohnzuschlägen resultiert, bzw. des , loss-sharing', 
welches in Vereinbarungen über den Abbau übertarifl icher Lohnzuschläge, 
temporäre Kurzarbeit, Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich usw. zum 
Ausdruck kommt. Letztlich sind Betriebsverhandlungen wichtig, da von ih­
nen an die betreffenden Arbeitnehmer Anreize für erhöhte Arbeitsan­
strengungen ausgehen . 

Allerdings nahm in den letzten Jahren die relative Bedeutung der Betriebs­
ebene im Rahmen der Lohnverhandlungen zu. Diese Dezentral isierung 
ging in Großbritannien unkentreli iert (unorganisiert) vor sich, in vielen ande­
ren Fällen aber kontroll iert17 (organisiert): Ersteres bedeutet, daß Dezentra­
lisierung als Folge des Zerfalls der Regelungskompetenz der übergeordne­
ten Ebene vonstatten geht. Von kontroll ierter Dezentralisierung ist dann zu 
sprechen, wenn die Tarifverbände der Branchenebene auf der Grundlage 
von Rahmenabkommen bzw. Öffnungsklauseln bestimmte Regelungs­
kompetenzen an die Betriebsebene delegieren. Auf d iese Weise erhalten 
die Verhandlungspartner auf der Betriebsebene die Möglichkeit, jeweils ad­
äquate Anpassungsstrategien zu suchen, während gleichzeitig die Steue­
rungskapazität der Tarifpartner auf der Branchenebene im wesentlichen 
gewahrt bleibt. Der Mikro-Korporatismus, also die institutionalisierten und 
informellen Kontakte zwischen Belegschaftsvertretern (Betriebsräten, ge­
werkschaftlichen Vertrauenspersonen) und dem Management, war für eine 
konsensorientierte Umsetzung der Anpassungsmaßnahmen wesentl ich . 

Dezentralisierung der Lohnverhandlungen ist somit nicht mit einer Schwä­
chung der die Branchenverhandlungen führenden Tarifverbände gleichzu­
setzen,  solange die Dezentralisierung in kontroll ierter Form erfolgt und die 
Koordinationskapazitäten der Verbände nicht überfordert werden. Eine 
notwendige Voraussetzung dafür, daß kontrollierte Dezentralisierung nicht 
letztlich zu unkentreli ierter wird, ist die weitgehende Unterbindung von op­
portunistischem Verhalten im jeweil igen Wirtschaftsbereich . Diese beruht 
auf staatl ichen Allgemeinverbindl ich-keitserklärungen, staatlichen Ver­
pfl ichtungshilfen und/oder organisatorischer Stärke der Gewerkschaften 
bzw. Arbeitgeberverbände (siehe unten Punkt 3 und Abschnitt 2.3.4, 
Punkt 4). 

Das in den meisten mittel- und nordeuropäischen Ländern verfolgte 
qualitätszentrierte Wettbewerbskonzept (Hochtechnik, hohes Quali­
fikationsniveau, hohe Produktqualität) harmonisiert mit dem Muster organi­
sierter Dezentral isierung: I ndem letztere einerseits einen verbindlichen, 
unternehmensübergreifenden Rahmen für die Festlegung der Löhne und 
Arbeitsbedingungen setzt, andererseits für ausgewählte Themen die Re­
gelung den betrieblichen Akteuren überläßt, erhält sie die Voraussetzun­
gen für Prozesse der Ressourcenmobil isierung (Bereitstel lung kollektiver 
Güter) auf überbetrieblicher Ebene und schafft die Grundlagen für 
Ressourcenmobilisierung auf betrieblicher Ebene. 
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Triebkräfte der Dezentralisierung der Kollektiwertragsverhandlungen waren 
in der Regel Großunternehmungen aus dem exponierten Sektor, welche 
größeren Freiraum für Anpassungen der Lohnstrukturen, der Arbeitszeitre­
gelungen, der Arbeitsorganisation usw. an marktliehe und technische Ver­
änderungen suchten . 

ln  der Mehrheit der EU-Länder sind die Unternehmer offensichtlich nicht an 
einer vollständigen Dezentralisierung der Verhandlungen über die Arbeitsbe­
dingungen interessiert: Sie forderten und erreichten stärkere Flexibilität in den 
Betrieben, und die Verhandlungssysteme paßten sich diesen Erfordernissen 
an. Gleichzeitig sind sie aber auch am Fortbestand von überbetriebl ichen 
Verhandlungsstrukturen interessiert, wo über jene Arbeitsbedingungen ent­
schieden wird, die nicht dem Wettbewerb (zwischen Betrieben der gleichen 
Branche) unterliegen sollen, wo über d ie Bereitstellung von öffentlichen Gü­
tern verhandelt wird, die für die Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen nationa­
len Wirtschaft unabdingbar sind, und wo die Voraussetzungen für dauerhaf­
ten sozialen Frieden stets aufs neue zu schaffen sind.18 

2.)  Erfassungsgrad der Tarifverträge: Mitte der neunziger Jahre wurden im 
Durchschnitt rund 70% der unselbständig Beschäftigten des Marktsektors 
der EWR-Länder von Tarifverträgen erfaßt. 19 Die länderbezogene Streuung 
war beträchtlich, und auch in dieser Hinsicht verzeichnete Großbritannien mit 
nur 40% einen Extremwert. Die Entwicklungstendenzen der kollektiv­
vertraglichen Erfassungsrate seit 1 980 waren in Westeuropa uneinheitlich. 

3 . )  Eine gesamtwirtschaftliche Koordination der Lohnverhandlungen be­
darf sowohl der horizontalen Koordination Uene zwischen Lohnverhandlun­
gen in verschiedenen Branchen) als auch der vertikalen Koordination Uene 
zwischen verschiedenen Verhandlungsebenen: nationale Ebene, Branche, 
Betrieb). 

Im Hinbl ick auf die horizontale Koordination sind in den westeuropäischen 
Ländern sechs verschiedene Formen20 festzustellen: 
- Unkocrdiniert sind die Lohnverhandlungen lediglich in Großbritannien. 
- Koordination im Rahmen von Lohnrunden (pattem bargaining): Den Lohn-

verhandlungen in einem bestimmten Wirtschaftsbereich , zumeist in ei­
nem exportorientierten Industriezweig (z.B. Metal l industrie in Österreich 
und Deutschland), kommt dabei eine Schlüsselfunktion (Lohnführer­
schaft) zu. Die übrigen Verhandlungsbereiche orientieren sich an der dor­
tigen Vereinbarung. 

- Koordination durch den Staat (Bsp. Frankreich); 
- Koordination innerhalb der Dachverbände der Gewerkschaften und/oder 

der Arbeitgeber (intraverbandliche Koordination); 
- Koordination durch zentrale Abkommen zwischen den Dachverbänden 

der Gewerkschaften und der Arbeitgeber (zwischenverbandliche Koordi­
nation ; z.B. phasenweise Niederlande); 

- Koordination durch dreiseitige Abkommen zwischen der Regierung und 
den Dachverbänden von Gewerkschaften und Arbeitgebern (z.B.  I rland). 
Vertikale Koordination beruht neben den oben bereits angeführten inner­

gewerkschaftlichen Informations- und Abstimmungsmechanismen auf den 
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folgenden arbeitsrechtlichen Normierungen: 
- rechtl iche Durchsetzbarkeit kollektiwertraglicher Bestimmungen;  
- Friedensverpfl ichtung während der Laufzeit eines Kollektiwertrags; 
- spezielle Friedensverpfl ichtung für Belegschaftsvertreter in den Betrie-

ben; 
- gewerkschaftliches StreikmonopoL 

Derartige rechtliche Regelungen verhindern, daß kollektiwertragliche Be­
stimmungen durch opportunistisches Verhalten auf der betrieblichen Ebe­
ne untergraben werden, und sichern somit die Steuerungsfähigkeit der Ver­
handlungspartner auf der übergeordneten Ebene. 

2.3.4 Die Rollen des Staates 

ln  bezug auf das Lohnverhandlungssystem übt der Staat drei verschiede­
ne Funktionen aus: Erstens setzt der Staat die gesetzlichen Rahmenbedin­
gungen für die Arbeitsbeziehungen fest (oder verzichtet bewußt auf eine In­
tervention), wobei neben prozeduralen auch substantiel le Regelungen 
(Mindestlöhne, Arbeitszeitregeln etc.) ,  letztere zumeist in der Form von 
Mindeststandards, getroffen werden. Zweitens kann - worauf bereits hinge­
wiesen wurde - der Staat tätig werden, um eine Abstimmung der Einkom­
menspolitik mit anderen Feldern der Wirtschafts- und Sozialpolitik im Rah­
men der makroökonomischen Steuerung der nationalen Wirtschaft zu er­
reichen. Und drittens nimmt der Staat im öffentlichen Sektor die Rolle des 
Arbeitgebers ein. 
1 . ) Im Hinblick auf direkte materielle Staatsinterventionen in die Lohnbildung 

im privaten Sektor lassen sich in Westeuropa die folgenden Formen21 
feststellen: Dem etatistischen Regulierungstyp zuzuordnen sind die ein­
seitig-autoritative Lohnfestlegung durch den Staat (Suspendierung der 
Tarifautonomie), die Zwangsschl ichtung durch staatl ichen Schieds­
spruch und die Lohnführerschaft des öffentlichen Sektors. Hingegen be­
ruht die staatliche Einflußnahme auf die Lohnpolitik im privaten Sektor im 
Rahmen von zwei- (Regierung und Gewerkschaften) oder dreiseitigen 
(Regierung und Tarifpartner) Rahmenabkommen (sog. Sozialen 
Pakten) auf gesamtwirtschaftlicher Ebene auf dem Konkordanzprinzip. 
Im Falle freiwil l iger Schlichtung durch den Staat ähnelt der Status des 
letzteren jenem in der Konzertierung. 
Während Formen der etatistischen Intervention des Staates im Lohn­
setzungsprozeß des privaten Sektors in den neunziger Jahren seltener 
wurden, gewannen Soziale Pakte (siehe unten 2.3.6) mit lohnpolitischen 
Zielsetzungen an Bedeutung.22 

2 . )  Aufgrund des hohen Beschäftigtenanteils des öffentlichen Sektors, der 
starken gewerkschaftlichen Präsenz ebendort, der budgetären Proble­
me der Staaten und der Lage desselben im geschützten Wirtschaftsbe­
reich ist der Lohnbildung im öffentlichen Sektorverstärkte Aufmerksam­
keit zu schenken. Sie erfolgt in Westeuropa entweder durch Tarifvertrag 
oder durch autoritative Regelung von seiten des Staates, wobei al ler-
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dings in vielen Ländern informelle Verhandlungen mit den Gewerkschaf­
ten der öffentlich Bediensteten stattfinden oder d iese zumindest konsul­
tiert werden . ln den meisten EU-Ländern ist mittlerweile der Tarifvertrag 
der dominante Regelungstyp.23 
Die Lohnregelung findet auf verschiedenen Ebenen (zentrale, regiona­
le, lokale, Abteilungsebene) statt. Schritte in Richtung Dezentral isierung 
wurden nur in wenigen Ländern unternommen, was wohl mit der Unsi­
cherheit über die Effekte derartiger Maßnahmen und der Erfahrung vie­
ler öffentlicher Arbeitgeber zusammenhängt, daß Reformen auch inner­
halb des bestehenden Rahmens der Arbeitsbeziehungen in Gang ge­
bracht werden können. 
Alles in allem sind die lohnpolitischen Regelungsmechanismen im öf­
fentlichen Sektor im Querschnittsvergleich stark unterschiedl ich , wei­
sen aber eine bemerkenswerte längerfristige Stabil ität auf. 

3.) Mindestlöhne werden in ein igen westeuropäischen Ländern per Gesetz, 
in anderen durch Tarifverträge, in mehreren Fällen auf beide Arten fest­
gelegt.24 

4.)  Eine der im Hinblick auf die Steuerungsfähigkeit wichtigsten Funktionen 
der gesetzl ichen Rahmenbedingungen der Arbeitsbeziehungen ist die 
Unterbindung von opportunistischem Verhalten der Arbeitsmarkt­
parteien. Staatliche Allgemeinverbindlichkeitserklärungen, die den Gel­
tungsbereich der Flächentarifvertragsnormen auch auf die von den Ver­
bänden nicht erfaßten Bereiche ausdehnen, verhindern Wettbewerbs­
verzerrungen, welche den Fortbestand der Flächentarifverträge gefähr­
den (siehe unten Kap. 6.3). Derartige Allgemeinverbindl ichkeits­
erklärungen (bzw. ihre funktionalen Äquivalente wie die Pflichtmitg lied­
schaft der Unternehmungen in der Wirtschaftskammer in Österreich) 
existieren in zehn von sechzehn EWR-Ländern, wobei der von diesen 
Regelungen erfaßte Anteil der Arbeitnehmer stark divergiert.25 

5.) Ein weiteres Kollektivgutproblem des Tarifvertrags betrifft die Durchset­
zung der Regelungen desselben. Selbst bei so gut wie umfassender 
Geltung eines Flächentarifvertrags können Arbeitnehmer und Arbeitge­
ber Anreizen unterl iegen , Normen zu brechen. Der Unterbindung von 
opportunistischem Verhalten dieser Art dienen staatliche Verpflichtungs­
hilfen (rechtliche Erzwingbarkeit von Tarifverträgen, Friedenspfl icht, ge­
werkschaftl iches Streikmonopol), auf die bereits oben im  Zusammen­
hang mit der vertikalen Koordin ierung der Lohnverhandlungsebenen 
hingewiesen wurde. Auch im Hinblick auf das Vorhandensein derartiger 
rechtl icher Verpfl ichtungshilfen unterscheiden sich die EU-Länder deut­
l ich .26 

6.) Letztlich sei auf d ie internationale Vielfalt in der rechtl ichen Regelung der 
Arbeitskonflikte (Streik- und Aussperrungsrecht) hingewiesen. 
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2.3.5 Soziale Pakte 

Der Fortbestand bzw. die Wiederbelebung einkommens-, wirtschafts­
und sozialpol itischer Konzertierung und Rahmenvereinbarungen (,Soziale 
Pakte') auf gesamtwirtschaftlicher Ebene zwischen dem Staat und den Ta­
rifpartnern ist eines der bemerkenswertesten Phänomene im Bereich der 
nationalen Arbeitsbeziehungen der EU-Länder in den achtziger und 
neunziger Jahren. Das von manchen Autoren bereits vor längerer Zeit aus­
gerufene oder gar beschworene 'Ende des Neokorporatismus' erwies sich 
als voreiliger Nachruf. ln einigen Mitgliedstaaten der EU gingen organisierte 
Dezentralisierung und Aufwertung der gesamtwirtschaftlichen Ebene Hand 
in Hand. 

Je stärker Konzertierung und Verhandlungen zwischen Regierung und 
Sozialpartnern institutionalisiert sind, auf eingespielten Abläufen beruhen 
und die Akteure eine Konsensorientierung internalisiert haben, desto mehr 
wird die Kompromißfindung zu einer Routineangelegenheit, welche den 
Abschluß spezifischer Pakte im allgemeinen überflüssig macht. D ie Verein­
barung von Sozialen Pakten war daher zu beobachten einerseits in Län­
dern, wo neokorporatistische Kooperation in geringem Maße institutionali­
siert und eingespielt ist, und andererseits in Ländern mit neokorporatisti­
scher Tradition, wo es um besonders drängende oder langfristig bedeutsa­
me Themen ging.27 

Die Ursachen der zahlreichen Versuche zwei- und dreiseitiger gesamt­
wirtschaftlicher Konzertierung und Vereinbarungen waren die hohe Arbeits­
losigkeit, d ie budgetären Probleme, die finanzielle Krise des Sozialstaats, 
d ie Währungsturbulenzen in der ersten Hälfte der neunziger Jahre, die Voll­
endung des Binnenmarkts sowie zuletzt die Konvergenzkriterien des 
Maastrichter Vertrags und d ie Bestimmungen des Wachstums- und 
Stabil itätspakts, welche beide im H inblick auf die EWU beschlossen wur­
den.28 

Die obengenannten Probleme veranlaßten die betreffenden Regierungen 
dazu, mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden über die Einkom­
menspolitik, über Maßnahmen zur Hebung der Wettbewerbsfähigkeit der 
jeweiligen Volkswirtschaft, über d ie Budgetkonsolidierung und über Refor­
men in der Arbeitsmarkt- und in der Sozialpolitik in Verhandlung zu treten 
und Vereinbarungen zu treffen. Je näher der Termin des angestrebten Ein­
tritts in die dritte Stufe der EWU rückte, umso stärker trat die Erfü llung der 
Konvergenzkriterien in den Vordergrund, und die beitrittswil l igen Regierun­
gen sahen sich konfrontiert mit dem bevorstehenden Verlust des national­
staatlichen geld- und währungspol itischen Instrumentariums und einem 
engen fiskalpol itischen Korsett. Angesichts dieser E inschränkungen der 
Handlungsmögl ichkeiten suchten sie durch eine Wiederbelebung bzw. 
Stärkung neokorporatistischer Kooperationsmuster eine gewisse Autono­
mie für ihre Politik zurückzugewinnen, denn das erfolgreiche Bestehen der 
nationalen Wirtschaften in der EWU wird nicht zuletzt von der Kooperation 
mit den Tarifpartnern abhängen: "Especially in the event that monetary 
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unification is accomplished, they (the member governments, M.M.)  will have 
to rely more and more on the negotiated consent of their respective social 
partners in order to obtain the ,voluntary and active assent' that is so 
important for competitive success."29 Zudem boten mit den Sozialpartnern 
abgestimmte Maßnahmenpakete (z.B. betreffend d ie Budgetkonsolidierung 
oder d ie Reform des Sozialstaats) den Regierungen den Vorteil einer brei­
teren Unterstützung für unpopuläre, aber längerfristig unumgängliche poli­
tische Vorhaben . 

Wenngleich sich die Sozialpakte in Westeuropa nach Inhalten und For­
men deutlich unterschieden, lassen sich einige wichtige gemeinsame Merk­
male hervorheben : 
1 . ) Einkommenspolitische Vereinbarungen bildeten in allen Fällen zentrale 

Bestandteile der Sozialen Pakte. Dies ist n icht weiter verwunderl ich, 
denn im Hinbl ick auf den verschärften Wettbewerb auf den internationa­
len Produktmärkten ist neben der Flexibil ität auf der Mikroebene die Kon­
trolle der gesamtwirtschaftl ichen Lohnentwicklung wesentlich. 30 Das 
Hauptziel der lohnpolitischen Übereinkommen stellte zumeist die Ver­
besserung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit durch eine Senkung 
der Lohnstückkosten dar, und zwar durch Nominallohnzuwachsraten 
wenig über der I nflationsrate sowie häufig auch durch Reduktion der 
Lohnnebenkosten (Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung u .a.) .  ln 
einigen Ländern (z.B. in Italien) waren, um derartige Ziele überhaupt in 
Angriff nehmen zu können, tiefgreifende institutionelle Reformen notwen­
dig: Sie d ienten dazu , die Steuerungsfähigkeit des Gesamtsystems 
durch eine Verbesserung der horizontalen und vertikalen Koordination 
der Lohnverhandlungen zu erhöhen. Auch auf die Lohnentwicklung im öf­
fentl ichen Sektor wurde häufig Bezug genommen (etwa durch Refor­
men des Lohnsetzungsprozesses oder durch die Entkoppelung der 
dortigen Lohnentwicklung von jener im privaten Sektor). 
l n  Ergänzung zu den lohnpolitischen Aspekten wurde in vielen Fällen die 
Bereitstellung von kollektiven Gütern wie berufliche Aus- und Weiterbil­
dung, Forschung und Entwicklung, Infrastrukturinvestitionen etc. in die 
Wege geleitet, welche längerfristig zu einem rascheren Produktivitäts­
fortschritt beitragen . Ein qual itätszentriertes Wettbewerbskonzept be­
ruht somit auf Konzertierung und Vereinbarungen: Diese reduzieren die 
Unsicherheit der Akteure und ermöglichen die Bereitstellung von kollek­
tiven ,Wettbewerbsgütern' ;  beides sind wichtige Voraussetzungen für 
langfristige Investitionen in Innovation und Qualitätsverbesserung. 

2 . )  Soziale Pakte beinhalten Vereinbarungen über Strategien zur Überwin­
dung der Arbeitsmarktkrise, zur Verbesserung der Anpassungsfähigkeit 
des Lohnverhandlungssystems, zur Reform des Sozialstaats usw. und 
sind daher längerfristig angelegt. 31 

3.) Einkommens-, Steuer-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik stehen in wech­
selseitiger Abhängigkeit voneinander. I nfolgedessen beschränken sich 
die strategieorientierten Sozialpakte notwendigerweise n icht auf einen 
der genannten Bereiche, sondern betreffen eine Reihe von Politikfeldern: 
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Nur dieser Ansatz ermöglicht umfassende, koordinierte Maßnahmen­
bündel. Zudem ist d ie Einigung, die im Rahmen von dreiseitigen Ver­
handlungen ein besonderes schwieriges Unterfangen darstellt, bei ei­
nem breiteren Themenbereich eher zu erzielen, da hier der wechselsei­
tige Abtausch von Zugeständnissen aus verschiedenen Pol itikfeldern 
möglich ist. 

4.) Den Verhandlungen üb�r die konkreten Maßnahmen des Pakts, d.h. über 
d ie Vertei lung von Kosten und Nutzen ,  geht in der· Regel die 
Konzertierung zwischen Regierung und Tarifpartnern voraus. Konzer­
tierung32 bedeutet, daß d ie Akteure einander über ihre Absichten und 
Handlungsspielräume unterrichten ,  ihre Annahmen und Erwartungen 
darlegen sowie verhandlungsrelevante Informationen austauschen. Sie 
schafft günstigere Voraussetzungen für effektive Verhandlungen, indem 
der Dialog über den Zustand der Wirtschaft und dessen Interpretation 
getrennt wird von Verhandlungen über konkrete Maßnahmen . 
Konzertierung d ient aber vor allem auch dazu, die Vortei le kooperativer 
Lösungen herauszustellen und gemeinsame Gewinnzonen ausfindig zu 
machen. 
Die in einen auf Dauer angelegten sozialen Dialog eingebundenen Akteu­
re sind über die Absichten der jeweils anderen Teilnehmer besser infor­
miert und können deren Handlungsspielräume besser einschätzen. Bei­
des ist wesentlich für die Entstehung bzw. Aufrechterhaltung von 
wechselseitigem Vertrauen zwischen den Dialogpartnern. Längerfristi­
ge Zielsetzungen können in Verhandlungen eher erreicht werden, wenn 
ein Klima des Vertrauens besteht: Die Akteure sind unter diesen Bedin­
gungen eher bereit, kurzfristige Konzessionen zu machen,  um länger­
fristig einen Vorteil zu erreichen . Gegenseitiges Vertrauen, eine länger­
fristige Perspektive und die Einbeziehung mehrerer Politikfelder begün­
stigen einen Reformprozeß, welcher nicht durch Veto-Positionen der ei­
nen oder anderen Seite blockiert wird. 

5.) Effektivität und Dauerhaftigkeit der Paktierung sind erstens abhängig davon, 
ob der Staat bereit und fähig ist, auf das Regulierungsmonopol für einen be­
stimmten Bereich zu verzichten und diese Regulierung in Abstimmung mit 
den Sozialpartnern vorzunehmen. Die Fähigkeit des Staates, Abkommen 
der Sozialpartner, welche dem Gemeinwohl dienen, anzuerkennen und ver­
bindlich zu erklären (z.B. durch Allgemeinverbindlichkeitserklärung von 
Flächentarifverträgen) bzw. im Falle eines Scheiterns der Paktver­
handlungen zu inteNenieren, schränkt opportunistisches Verhalten von sei­
ten der anderen Akteure ein und senkt die Wahrscheinlichkeit kostspieliger 
Verteilungskonflikte. Zweitens sind die organisationsstrukturellen Charakte­
ristika wesentlich. Nur im Zusammenwirken mit umfassenden Verbänden, 
welche kompromißorientiert verhandeln und hinreichend steuerungsfähig 
sind (d.h. bindende Entscheidungen treffen und auch durchsetzen können), 
ist dauerhafte Paktierung möglich. 

Ihrer Form und ihren wichtigsten Inhalten gemäß sind Soziale Pakte eine 
bedeutende Manifestation des 'Angebotskorporatismus' (F. Traxler)33 der 
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achtziger und neunziger Jahre. Dieser beinhaltet d ie Übertragung gewisser, 
für die Wettbewerbsfähigkeit und d ie längerfristige Wirtschaftsentwicklung 
wichtiger Kompetenzen an die Sozialpartner, wobei die konkrete Regelung 
dieser Materien auf unterschiedlichen Ebenen (Gesamtwirtschaft, Branche, 
Region, Betrieb) stattfindet. Stärker als in den siebziger Jahren kommt den 
Sozialpartnern daher (neben der d istributiven) eine regulative Funktion zu. 

Letztlich sei auf die Frage eingegangen, aus welchen Gründen die Ge­
werkschaften den Pakten zustimmten, die ihnen kurzfristig sichere Nach­
teile (Verzicht auf das volle Ausschöpfen des durch den Produktivitäts­
fortschritt definierten Spielraums für verteilungsneutrale Lohnzuwächse) 
und längerfristige, aber vage Vorteile (in Form der durch das Gesamtpaket 
intendierten Beschäftigungszunahme) in  Aussicht stel lten. Nur in wenigen 
Fällen erhielten die Gewerkschaften auch kurzfristige Zugeständnisse (z.B. 
Lohnsteuersenkung, Arbeitszeitverkürzung). 

Erstens war die Durchsetzungsfähigkeit der Arbeitnehmerverbände 
durch d ie hohe Arbeitslosigkeit geschwächt, zweitens drohten von Regie­
rungsseite einseitige lohnpolitische Interventionen, und drittens sind für die 
Gewerkschaften längerfristig und strategisch ausgerichtete strukturelle 
Reformen, an deren Konzeption und Durchführung sie beteiligt sind, allemal 
günstiger als solche, die ohne Konsultation und Verhandlungen erfolgen. Sie 
tauschten mithin auch kurzfristige materiel le Konzessionen gegen länger­
fristige Vorteile prozeduraler Art, näml ich die institutionalisierte Einbindung 
in d ie Wirtschafts- und sozialpolitischen Entscheidungsprozesse auf natio­
naler Ebene. Viertens wurden Konfliktstrategien als Alternative zur Pakt­
teilnahme von den betreffenden Gewerkschaften entweder prinzipiell abge­
lehnt oder als n icht erfolgversprechend beurteilt. 

Mit ihrer Zustimmung zu den Sozialen Pakten akzeptieren d ie Gewerk­
schaften die Priorität der Bemühungen um die Wettbewerbsfähigkeit der je­
weiligen Volkswirtschaft. Dieser neue, ,wettbewerbskorporatisti-sche' Kam­
prarniß zwischen Arbeit und Kapital stellt die Aufteilung von ökonomischen 
Risiken und entsprechender Verantwortung unter den geänderten, durch 
größere Unsicherheiten gekennzeichneten Bedingungen und die Suche 
nach gemeinsamen Gewinnzonen in den einzelnen Problemfeldern in den 
Vordergrund. 34 

2.3.6 Konvergenz der nationalen Lohnverhandlungssysteme in 

Westeuropa? 

Im Hinblick auf die Chancen der Realisierung transnationaler Koordinati­
on der Lohnverhandlungen ist die Frage, ob die nationalen Arbeits­
beziehungssysteme in der EU konvergieren oder signifikante Divergenzen 
fortbestehen , von hoher Relevanz. Konvergenz bedeutet, daß sich be­
stimmte Institutionen der nationalen Arbeitsbeziehungssysteme in die glei­
che Richtung verändern (Konvergenz im weiteren Sinn) oder sich in Form 
und Inhalt weitgehend angleichen (Konvergenz i .e.S.). 
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Die Konvergenzthese in ihrer neoliberalen Ausprägung besagt, daß sich 
die Arbeitsbeziehungssysteme aller hochentwickelten Länder als Folge der 
fortschreitenden Internationalisierung der Märkte zunehmend vereinheitli­
chen, und zwar in Richtung Disorganisierung und Dezentral isierung.35 

Wichtige Akteure der grenzüberschreitenden wirtschaftl ichen I ntegration 
sind die transnationalen Konzerne (TNKs). Diese können auf verschiedene 
Art und Weise zur europaweiten Homogenisierung der Arbeitsbezie­
hungen36 beitragen: 

Erstens sind TNKs in der Lage, den Wettbewerb der Standorte auszunüt­
zen und jenes Arbeitsbeziehungssystem zu wählen, welches d ie jeweils 
günstigste Kosten-Nutzen-Relation verspricht. Da zwischen den EU-Mit­
gl iedsländern die Lohnunterschiede größer sind als die Produktivitätsunter­
schiede, droht dieses 'regime-shopping' soziales Dumping nach sich zu 
ziehen. Zweitens können TNKs unter der Androhung der Produktions­
verlagerung (Exit-Option) überall bestimmte Standards der Arbeitsorgani­
sation,  Arbeitszeitformen etc. (beste Praktiken im Hinblick auf die Unter­
nehmenserträge) durchsetzen.  Und drittens bevorzugen große TNKs 
konzernspezifische Human-Resource-Management-Strategien, welche 
entsprechende nationale Usancen verdrängen. Die beiden letzten Punkte 
bedeuten, daß TNK-Töchter nicht mehr alle Aspekte der nationalen Arbeits­
beziehungen des jeweil igen Standorts übernehmen, sondern in weiten Be­
reichen eigene, konzernspezifische Regelungen anwenden . 

Aus diesen Beobachtungen über das Verhalten von TNKs wäre abzulei­
ten, daß die Arbeitsbeziehungen in der Branche X des Landes Y eher hete­
rogener werden , da die Konzerne unterschiedl iche Unternehmens­
strategien verfolgen . Gleichzeitig aber konvergieren die betrieblichen 
Arbeitsbeziehungen in al len EU-Töchtern eines bestimmten TNK. Zuneh­
mender intra-nationaler Diversität stünde somit zunehmende internationa­
le Konvergenz der Arbeitsbeziehungen gegenüber.37 

l n  Ergänzung zu dieser Hypothese eines beträchtlichen Einflusses der 
TNKs auf die nationalen Arbeitsbeziehungen werden jedoch gewichtige Ar­
gumente vorgebracht, welche die Widerstandsfähigkeit nationaler Arbeits­
beziehungssysteme38 gegenüber homogenisierenden Kräften betonen: 

Erstens beruhen die Arbeitsbeziehungen in einem bestimmten TNK auf 
dem nationalen Arbeitsbeziehungssystem des jeweil igen Ursprungslandes. 
Zweitens bleiben viele Aspekte eines nationalen Arbeitsbeziehungssystems 
durch TNKs unberührt. Drittens führt die empirische Evidenz vor Augen, daß 
soziales Dumping innerhalb der EU wenig relevant ist, denn TNKs orientie­
ren sich bei Standortentscheidungen n icht nur an Lohnstückkosten­
vergleichen und der Kostenintensität von Arbeitsschutzbestimmungen. Er­
folg auf internationalen Märkten ist mit ganz unterschiedl ichen ,national 
business systems' (spezifischen nationalen Konfigurationen von Arbeits­
beziehungssystem, Beschäftigungssystem und Wirtschaftsregime) zu er­
zielen. Viertens bildet die Vorstellung heimatloser, weltweit aktiver Großkon­
zerne, die schon bei relativ geringen Unterschieden in den nationalen Pro­
duktionsbedingungen Standortwechsel durchführen, keine adäquate Aus-
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gangsthese über die Entwicklung der europäischen Volkswirtschaften.  Der 
Großteil der Wertschöpfung und Beschäftigung findet in Wirtschaftsberei­
chen statt, deren Unternehmungen sich durch enge nationale, regionale 
oder lokale Bindungen auszeichnen und daher weiterhin an der jeweil igen 
Infrastruktur, den jeweiligen Institutionen, kollektiven Gütern und Verbands­
strukturen des Arbeitsbeziehungssystems interessiert sind. Und die 
Beschäftigungszuwächse erfolgen überwiegend in diesen Wirtschaftsbe­
reichen, näml ich im Dienstleistungssektor und in den kleinen und mittleren 
Unternehmungen der Sachgüterproduktion. Regime shopping stellt für d ie 
betreffenden Unternehmungen keine verfügbare Option dar, sie benötigen 
Beschäftigte vor Ort und können sich infolgedessen nicht von den jeweili­
gen lnfrastrukturbedingungen, Institutionen etc. lösen.40 

Auch die EU ist ein Akteur, dessen Entscheidungen sich auf die nationalen 
Arbeitsbeziehungen homogenisierend auswirken könnten. Tatsächlich hat die 
EU in bezug auf die für die Lohnsetzung relevanten Institutionen bislang nur 
in indirekter Weise (durch Beschleunigung der wirtschaftl ichen Integration), 
nicht aber direkt zu einer Konvergenz i .w.S. beigetragen. Ausschlaggebend 
dafür ist, daß Lohnfragen nicht zum Geltungsbereich des Sozialkapitels des 
EU-Vertrags gehören; somit existieren keine europäischen Normen für Ko­
alitionsbildung, Tarifautonomie und länderübergreifende Arbeitskonflikte. 

Ganz allgemein haben die eigentümlichen Politikmuster der EU de facto 
der Erhaltung bestehender funktionsfähiger nationaler Arbeitsbeziehungs­
systeme und damit der Diversität letzterer gedient. Erstens ist in d iesem 
Zusammenhang das besondere Gewicht des Prinzips der E instimmigkeit 
bzw. der qual ifizierten Mehrheit zu nennen, wodurch Minderheiten günstige 
Bedingungen vorfinden, Entscheidungen zu blockieren. Die Durchsetzung 
gewisser gemeinsamer Mindeststandards im Bereich der Arbeitsmarkt­
und Sozialpolitik setzt jedoch zwingend Entscheidungen voraus! Zweitens 
wird diese Tendenz durch das Prinzip der wechselseitigen Anerkennung 
nationaler Regelungen (als Alternative zu deren Harmonisierung) noch ver­
stärkt. Und drittens unterstützen verschiedene EU-Regulierungen , z.B. die 
,Kristoffersen-Kiausel' , gemäß der Mitgliedsländer die nationale Durchfüh­
rung von Richtl in ien unter bestimmten Bedingungen an d ie Sozialpartner 
delegieren können, ebenfalls den Fortbestand nationaler Differenzierungen 
der Arbeitsbeziehungsinstitutionen. 

Es ist daher nicht weiter verwunderlich, daß die EU bislang nur in wenigen 
Teilbereichen der Arbeitsbeziehungen direkt zur Konvergenz der betreffen­
den nationalen Institutionen beigetragen hat, vor allem in der Arbeitsmarkt­
politik und in Fragen des Arbeitnehmerschutzes und der Gleichbehandlung. 
So ist davon auszugehen , daß der intensive Vergleich arbeitsmarkt­
politischer Programme und ihrer jeweil igen Effektivität zu einer Diffusion der 
besten Praktiken führen wird. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß im westeuropäischen 
Ländervergleich die Anpassungsreaktionen der nationalen Arbeitsbe­
ziehungssysteme erheblich divergierten: Grundsätzl ich gleiche Problemla­
gen ( Internationalisierung, Differenzierung der Arbeitnehmer- und der Unter-
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nehmerinteressen) wurden von diesen unterschiedlich verarbeitet und hat­
ten daher auch verschiedene Auswirkungen auf d ie I nstitutionen der 
Arbeitsbeziehungen.41 

Diese Befunde der komparativen Länderstudien stützen die These von 
der Pfadabhängigkeit der Entwicklung dieser Institutionen: Die nationalen 
Arbeitsbeziehungssysteme sind in das jeweilige Wirtschafts- und Sozial­
system und in den weiteren gesellschaftlichen Kontext eingebunden. Erfolg­
reiche, d .h .  längerfristig effektive Anpassungen an die neuen Rahmenbedin­
gungen erfordern unterschiedliche, nämlich mit den jeweiligen Kontexten 
vereinbare, aber (vor allem im Hinblick auf die Stärkung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit) funktional äquivalente Maßnahmen. Die Unterschie­
de in den konkreten Reformen hängen also wesentlich von den bestehen­
den institutionellen Ausstattungen und den Präferenzen der nationalen Ak­
teure ab. 

Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie, welche in den meisten Ländern 
Westeuropas die institutionellen Grundlagen der Arbeitsbeziehungen sind , 
räumen den Arbeitsmarktparteien ungleich mehr Freiräume in der Gestal­
tung ihrer I nteressen ein als die Institutionen anderer Bereiche den dortigen 
Akteuren.42 

Jedenfalls stehen die Ergebnisse der komparativen Untersuchungen in  
einem deutlichen Gegensatz zur obengenannten Konvergenzthese vom 
Verfall des Neokorporalismus und dem Aufstieg deregulierter und dezentra­
lisierter Arbeitsbeziehungsformen zum dominanten Regelungsmodus. 

Nach wie vor bestehen große Unterschiede zwischen den nationalen 
Arbeitsbeziehungssystemen der EU-Länder. Was den Bereich der 
Lohnverhandlungsinstitutionen betrifft, so ist eine Konvergenz i .w.S . dahin­
gehend festzustellen, daß die betriebliche Ebene an Bedeutung gewann. 
Gleichzeitig mit dieser Dezentralisierung erfolgte in vielen Ländern eine Auf­
wertung der nationalen Ebene der Arbeitsbeziehungen. Diese entgegen­
gerichteten Tendenzen stehen nur scheinbar im Widerspruch zueinander, 
denn sie dienen beide - sofern die nationalen Verbände ausreichende 
Steuerungsfähigkeit besitzen - der Anpassungsfähigkeit des jeweiligen 
Gesamtsystems. 

Von komparativen Analysen zu wenig berücksichtigt werden die oben er­
wähnten Trends zu interner Diversifikation nationaler Arbeitsbeziehungs­
systeme. Die Internationalisierung und ihre Akteure zeitigen in den einzelnen 
Wirtschaftsbereichen eines Landes unterschiedl iche Auswirkungen auf die 
Arbeitsbeziehungen, da die Anforderungen jeweils verschieden sind. Dies 
ist gleichbedeutend mit einer gewissen europaweiten Konvergenz i .w.S. der 
Arbeitsbeziehungen in einzelnen Branchen .43 Die Ansätze zu trans­
nationaler Koordination der Lohnverhandlungen in einigen Branchen (siehe 
Teil 2 des Artikels) und der sektorale Soziale Dialog über qualitative Aspek­
te der Arbeitsbedingungen könnten diese Tendenz verstärken. 
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2.4 Ausgewählte Indikatoren der Wirtschaftsentwicklung in der EU 

Im folgenden soll kurz auf einige Indikatoren der wirtschaftlichen Entwick­
lung in der EU in den letzten Jahren und des gegenwärtigen Zustands einge­
gangen werden, denn die ökonomischen Tendenzen werden wichtige Rah­
menbedingungen für die Versuche bilden, eine transnationale Koordination 
der Lohnverhandlungen in der EWU herbeizuführen (siehe Kap. 6 im Teil 2). 

2.4.1 Nominelle Konvergenz und reale Divergenz 

l n  den neunziger Jahren verlangsamte sich der Preisauftrieb in allen EU­
Ländern deutl ich. Die Zuwachsrate der Verbraucherpreise in der EU 1 5  
sank von jahresdurchschnittl ich 4.4% 1 986-90 und 4 , 1 %  1 991-95 auf 1 ,5% 
1 998 und 1 ,3% (Prognose) 1 999 (siehe Tabelle 2). 

Gemäß postkeynesianischer Auffassung wird die Inflation vorwiegend von 
der Nominallohnentwicklung bestimmt. Liegen die Lohnabschlüsse über 
der Produktivitätszunahme, so sind die Unternehmungen mit höheren 
Lohnstückkosten konfrontiert. Unter der Annahme unvollkommener Kon­
kurrenz (mark-up-Preisbi ldung) steigt dann das Preisniveau im entspre­
chenden Maße. 

Tatsächlich verringerte sich der nominelle Lohnauftrieb in den letzten Jah­
ren signifikant. Die nominelle Zuwachsrate der Einkommen aus unselbstän­
diger Arbeit in der EU 1 5  sank von jahresdurchschnittlich 6,2% 1 986-90 und 
5,0% 1 991 -95 auf 2,3% 1 998 und 2,9% (Prognose) 1 999 (siehe Tabelle 3). 

Nach der Unterzeichnung des Maastrichter EU-Vertrags im Februar 1 992 
stand für alle Länder die Erfüllung der dort vereinbarten Konvergenzkriterien 
im Vordergrund: Die Preisstabil itäts-Klausel besagt, daß die I nflationsrate 
nicht mehr als 1 ,5 Prozentpunkte über dem entsprechenden Schnitt der drei 
Länder mit dem geringsten Preisauftrieb liegen dürfe. ln der Folge wurde die 
I nflation in den Hartwährungsländern, insbesondere in Deutschland, zur 
Orientierungsmarke für die übrigen EU-Staaten. Die Stabilitätserfolge in die­
sen Ländern beruhten jeweils auf der I nteraktion zwischen Notenbank (der 
Deutschen Bundesbank) und koordiniertem Lohnverhandlungssystem. l n  
dem jeweiligen Ankerabschluß (Metallbranche) wurde das anspruchsvolle 
(Preis-)Stabil itätsziel berücksichtigt, und die folgenden Tarifabkommen der 
Lohnrunde orientierten sich an d ieser Vereinbarung. 

l n  jenen Ländern , deren Lohnverhandlungssystem nicht d iese Anpas­
sungsfähigkeit besaß, konnte die Dämpfung des Preisauftriebs nur unter 
lnkaufnahme hoher realwirtschaftlicher Kosten ( in Form gestiegener Ar­
beitslosigkeit) erreicht werden .  Da die Lohnverhandler auf das geänderte 
Inflationsziel nicht rasch reagierten, sah sich die Geldpolitik zu einem restrik­
tiveren Kurs veranlaßt Die resultierenden höheren Arbeitslosenzahlen 
dämpften in der Folge die Nominallohnabschlüsse. 

Aufgrund der unterschiedl ichen Anpassungsfähigkeit der nationalen 
Lohnverhandlungssysteme in der EU ging somit in den neunziger Jahren 
nominelle Konvergenz einher mit Divergenz in den Arbeitslosenraten .44 
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� Tabelle 2: Preisdeflator des privaten Verbrauchs (prozentuelle Veränderung gegenüber dem Vo�ahr) � ,_ N ;:!. 
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=-"" 
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E 6,6 5,6 3,5 2,5 2,0 1 ,8 1,9 

F 2,9 2,3 1,9 1 ,4 0,9 0,5 1,1 

IRL 3,2 2,5 1,4 0.9 2,1 2,2 2,7 
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Während die Arbeitslosenquote 1 998 in den Niederlanden bei 4% und in  
Österreich bei 4,4% lag, betrug sie in Spanien 1 8,8% (Tabelle 4). 

2.4.2 Hohe Arbeitslosigkeit 

Neben der Divergenz der nationalen Arbeitslosenquoten ist festzuhalten, 
daß die durchschnittliche Arbeitslosenrate in der EU 1 5  in der ersten Hälfte 
der neunziger Jahre auf zweistellige Werte anstieg und sich seither kaum 
verringerte: 1 990 bel ief sich d iese Quote auf 8, 1 %  (1 986-90 jahres­
durchschnittl ich 8,9%), erhöhte sich im Gefolge der Rezession von 1 993 
auf 1 1 ,4% im Jahre 1 994 ( 1 99 1 -95 jahresdurchschnittlich 1 0,0%) und lag 
1 998 immer noch bei 1 0,0%, 1 999 (Prognose) bei 9,6% (siehe Tabelle 4). 

Aus postkeynesianischer Sicht,45 welche Kreislaufzusammenhänge in 
den Vordergrund stellt, ist der Anstieg der Arbeitslosigkeit seit Mitte der Sieb­
ziger Jahre in erster Linie eine Konsequenz der hohen Realzinsen und der 
Unsicherheit der privaten Investoren: 

Die Notenbanken reagierten auf die importierte Teuerung und die inflatio­
när wirkenden Verteilungskämpfe im Gefolge der beiden Ölpreisschocks mit 
hohen Zinsen, zugleich erhielt - entsprechend der übernommenen 
monetaristischen Doktrin - Preisniveaustabil ität Vorrang gegenüber dem 
Vol lbeschäftigungszieL Hinzu kamen Handelsbilanz- und Staatsdefizite ei­
niger großer Länder (v.a .  USA) sowie heftige Währungsturbulenzen. Da in 
der Folge die Inflation etwas rascher zurückging als die Zinssätze, stiegen 
die Realzinsen. Diese übten anhaltend dämpfenden Einfluß auf die Sach­
kapitalinvestitionen aus: 

Mittel- und längerfristig ist die Relation zwischen Zinssatz und Wachs­
tumsrate des Sozialprodukts von wesentlicher Bedeutung für die l n­
vestitionsbereitschaft der Unternehmungen: Wie bereits oben festgestellt, 
besteht der überwiegende Teil der Finanzverbindlichkeiten des Unter­
nehmenssektors der kontinentaleuropäischen Länder aus variabel verzin­
sten Bankkrediten.  Die Finanzierungskosten des Schuldenbestands und 
der zukünftigen Investitionen des Unternehmenssektors werden deshalb in 
höherem Maße durch die Entwicklung des Kreditzinses bestimmt als durch 
jene des Anleihezinses. Die Kreditzinsen wiederum werden weitgehend 
durch die Refinanzierungskosten der Geschäftsbanken und damit durch die 
Leitzinsen der Notenbanken determiniert. 

Liegt der (Kredit-)Zinssatz über der Wachstumsrate des B IP, so erfordert 
ein intersektorales (zwischen Gläubiger- und Schuldnersektoren) und inter­
temporales (langfristige Konstanz der Relationen von Forderungen/Schu l­
den zum B IP) Gleichgewicht, daß erstens d ie Unternehmungen und der 
Staat jeweils weniger (netto) Kredite aufnehmen, als sie Zinsen für Alt­
schulden bezahlen, also Primärüberschüsse erzielen, und zweitens die pri­
vaten Haushalte, als sie an Zinserträgen einnehmen , so daß permanent 
(netto) Liquidität von Unternehmungen und Staat zu den Haushalten fließt. 
Dies dämpft das Nachfragewachstum, weil die Nachfrageneigung der 
Schuldnersektoren höher ist als jene der Gläubigersektoren. Aus diesen 
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Tabelle 4: Arbeitslosigkeit (in Prozent der zivilen Erwerbsbevölkerung) 

1986-90 1991-95 1996 

B 8,7 8,5 9,7 
DK 6,4 8,6 6,8 
D 5,9 7,3 8,9 
G R  6,6 8,3 9,6 
E 18,9 20,9 22,2 
F 9,7 1 1  '1 12,4 
IRL 15,5 14,5 1 1 ,6 
I 9,6 10,3 12,0 
NL 7,4 6,4 6,3 
A 3,4 3,7 4,3 
p 6,1 5,6 7,3 
FIN 4,2 13,5 14,6 
s 2,0 7,2 9,6 
UK 9,0 9,5 8,2 
EU-15 8,9 10,0 10,8 
EUR-11 9,4 10,4 11,6 

� 
V: Quelle: Eurostat. Prognosewerte aus dem Frühjahr 1999 
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Gründen muß die gesamtwirtschaftliche Investitions- und Sparquote bei ei­
nem positiven Zins-Wachstums-Differential niedriger sein als bei einem ne­
gativen .  Das wiederum dämpft das Angebotswachstum. 

Ende der siebziger Jahre fand ein ,Regimewechsel' statt; danach lagen in 
allen westeuropäischen Ländern die Kreditzinsen über der Wachstumsra­
te des B IP. Hauptursache für das anhaltend hohe Zinsniveau und damit für 
das positive Zins-Wachstums-Differential war die Geldpolitik der Notenban­
ken. Die Lohnquote ging längerfristig zurück, die Unternehmungen verwen­
deten ihre überdurchschnittlich wachsenden Gewinne jedoch nicht für hö­
here Realkapitalinvestitionen, sondern für eine dauerhafte Verringerung ih­
rer Netto-Kreditaufnahme. 46 Das Bestreben der Unternehmungen, ihre 
Schuldenquote zu stabil isieren, sorgte mithin dafür, daß sich die Primär­
bilanz des Unternehmenssektors drehte und d ieser einen permanenten 
Primärüberschuß erzielte. Die hohen Realzinsen machten zudem Investi­
tionen in Finanzanlagen und kurzfristige spekulative Transaktionen auf den 
Finanzmärkten attraktiver. Unter diesen Bedingungen reduzierten die Unter­
nehmungen ihre Realkapitalinvestitionen stärker, als für eine Stabil isierung 
ihrer Schulden relativ zum BIP notwendig gewesen wäre. Ihr Realkapital­
stock und ihre Finanzverbindl ichkeiten wuchsen demnach langsamer als 
d ie Gesamtwirtschaft. 

Schwächeres Wachstum, zunehmende Arbeitslosigkeit und hohe Zins­
sätze l ießen die Budgetdefizite ansteigen. (Da d ie Haushalte auch unter 
dem neuen Regime einen Primärüberschuß aufrechterhielten, mußte der 
Staat - bei unveränderter Leistungsbilanz - ,automatisch' einen Anstieg sei­
nes Primärdefizits47 ,erleiden', die Staatsschulden stiegen rascher als das 
B IP.)  Da die höheren Defizite des Gesamtstaats auf Dauer n icht durchzu­
halten waren, schwenkten die Regierungen zu restriktiver Fiskalpolitik um, 
von der zuallererst d ie öffentlichen Investitionen betroffen waren. Die Maas­
trichter Konvergenzkriterien verstärkten diese Ausrichtung. Die Gleichzei­
tigkeit der Konsolidierungsbemühungen der meisten westeuropäischen 
Länder erhöhte die Wirkung auf die aggregierte Nachfrage in der EU.  

Unter den beschriebenen Verhältnissen vermochten die Gewerkschaften 
den durch den Produktivitätsfortschritt umrissenen Spielraum für kosten­
neutrale Lohnerhöhungen n icht mehr auszuschöpfen (siehe unten 2.4.3). 
Die Real löhne und die Massenkaufkraft stiegen infolgedessen nur noch 
schwach . 

Und da alle EU-Länder versuchten, die Schwäche der Inlandsnachfrage 
durch Exportzuwächse zu kompensieren, stieß diese Strategie innerhalb Eu­
ropas an ihre Grenzen. Hinzu kam, daß in den achtziger und neunziger Jahren 
viele europäische Währungen - besonders jene des DM-Blocks - über länge­
re Zeit gegenüber dem US-Dollar überbewertet waren. Weiters bewirkte die 
Phase flexibler Wechselkurse nach dem Zusammenbruch des EWS 1 992 
wegen der zusätzlichen Unsicherheiten für Investoren und der damit einherge­
henden höheren Risikoprämien erhebliche Wachstumseinbußen. 

Als Resultat stieg die Arbeitslosigkeit ab der zweiten Hälfte der siebziger 
Jahre von Rezession zu Rezession: Konjunkturelle Arbeitslosigkeit verfe-
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Tabelle 5: Reale Lohnstückkosten (prozentuelle Veränderung gegenüber dem Vorjahr)C1l 

1961-73 197 4-85 1 986-90 1991-95 

B 0,4 0,3 -1,3 

DK 0,2 -0,4 -0,2 

0* 0,5 -0,3 -0,8 

GR -3,2 1 ,3 -0,8 

E 0,5 -0,8 -0,7 

F -0,1 0,4 -1,6 

IRL -0,4 -0,2 -1,1 

I 0,1 --0,1 --0,6 

NL 1 , 1  --0,9 -0,3 

A -0,2 0,6 -0,4 

p 0,1 0,1 -1,4 

FIN --0,4 0,1 --0,2 

s --0,2 -0,1 0,8 

UK 0,0 --0,3 0,9 

EU-15 0,0 --0,3 --0,7 
EUR-1 1 0,2 -0,4 -1,1 

i:> 
C1> Lohnstückkosten preisbereinigt mit dem BIP-Deflator 

::::; Quelle: Eurostat, Prognosewerte aus dem FrOhjahr 1999 
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-2,3 
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-1,7 

-2,0 

-0,3 

-0,2 
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-1,6 
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-0,8 

1996 1997 1998 

-1,1 -1,5 -0,5 

-0,9 0,8 1,7 
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--0,2 -0,5 -0,9 

0,4 -1.0 -0,7 
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-0,7 -3,2 0,7 

3,1 -0,5 0,9 

-1 ,1  0,3 1,7 

--0,4 --0,9 -1,3 

--0,3 -1,2 -2,1 

1999 2000 
Prognose Prognose 

-0.2 -0,7 

1 , 1  -0,3 

0,2 -0,6 

-1,6 -1,3 

--0,9 -1 ,1 

-0,2 -0,4 

-1,2 -1,7 

-1,0 -1,5 
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stigte sich zu struktureller, die Zusammensetzung des von Arbeitslosigkeit 
betroffenen Personenkreises wurde ungünstiger, womit sich der Abbau im­
mer schwieriger gestaltete. 48 

2.4.3 Zurückbleiben des Reallohnzuwachses hinter dem 

Produktivitätsfortschritt 

Seit Anfang der achtziger Jahre bleibt (mit Ausnahme der Jahre 1 990 und 
1 991 , dem Ende einer langen Hochkonjunkturphase) die durchschnittl iche 
Reallohnentwicklung hinter dem Fortschritt der gesamtwirtschaftlichen Ar­
beitsproduktivität in der EU 1 5  zurück. 49 (Die gesamtwirtschaftlichen realen 
Lohnstückkosten in nationaler Währung sanken in der EU 1 5  1 974-85 
jahresdurchschn ittlich 0,3%, 1 986-90 0,7%, 1 991 -95 0,9%, 1 996 0,5%, 
1 997 1 ,0% und 1 998 1 ,3%; siehe Tabelle 5). Dahinter standen vor allem Zu­
geständnisse der durch d ie hohe Arbeitslosigkeit geschwächten Gewerk­
schaften, die mit der Hoffnung verbunden waren, die verbesserte preisliche 
Wettbewerbsfähigkeit der Exporte werde über kurz oder lang zusätzl iche 
Beschäftigung u nd höhere Wachstumsraten bewirken.50 Die Sozialen 
Pakte, die regelmäßig eine Vereinbarung über zurückhaltende Lohn­
entwicklung beinhalteten, dienten vor allem diesem Zweck (siehe oben 
2.3.5). Diese Rechnung einer wettbewerbsorientierten Tarifpolitik ging aller­
dings n icht unbedingt auf, hing ab von den Folgen auf die Wechselkurse. 

Tatsächlich erwiesen sich die Exporte (insbesondere die Warenexporte) 
zumeist als preiselastisch. Der Versuch, reale Lohnstückkostensenkungen 
in nationaler Währung dauerhaft in eine reale Abwertung zu überführen, schei­
terte, falls ein im Gefolge der Exportzuwächse eintretender Leistungsbilanz­
überschuß eine Aufwertung nach sich zog. Diese machte die mühsam errun­
genen Wettbewerbsvorteile zunichte, und der Druck auf die Gewerkschaften 
bestand fort. So verlor Deutschland nach dem Zusammenbruch des EWS 
1 992 seine Lohnstückkostenvorteile durch Aufwertung der DM. 51 

Anmerkungen 
1 Siehe u.a. Hall ( 1 994) 8; Hall, Franzese ( 1 998) 530. Nicht thematisiert werden von der­

artigen Untersuchungen die kulturellen Besonderheiten und gesellschaftlichen Präfe­
renzen, welche jeweils die Entscheidung für bestimmte institutionelle Arrangements 
mitbestimmen. Zugespitzt ließe sich formulieren, daß jene Volkswirtschaften, die eine 
hohe Präferenz für Preisstabilität haben, eine unabhängige Notenbank wählen. 

2 Zur Effizienz und Transparenz einer flexiblen Inflationszielstrategie siehe Brandner, 
Schuberth ( 1 999). Vgl. auch Guger et al. ( 1 999) 631 . 

3 Das strukturelle Budgetdefizit des Gesamtstaats laut OECD-Definition betrug 1 998 bei­
spielsweise in Deutschland und Italien jeweils 1 ,4%, in Frankreich 2,4%, in Österreich 
und in den Niederlanden jeweils 2,0%; OECD Economic Outlook (June 1 999) 255. 

4 Siehe dazu Marterbauer, Walterskirchen (1 999) und Rossmann (1 999). Faktoren, wel­
che die negativen Beschäftigungseffekte dämpften, waren sinkende Zinssätze, die rück­
läufige Sparquote der Haushalte und in einigen Ländern Abwertungseffekte. 

5 Ochel (1 997) 1 7. 
6 Priewe ( 1 999) 1 53. 
7 DIW (1 997) 24. 
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8 Heine, Herr (1 999) 543. 
9 Zusammenfassend: ebendort 542. 
10 DIW (1 997) 25. 
1 1  Zusammenfassend: Beigewum (1 996) 44. 
12 Visser ( 1 999) 89f. Der Netto-Organisationsgrad ist allerdings kein ausreichender I ndi­

kator für den Einflußbereich und die Marktmacht der Gewerkschaften. Ein weiterer I ndi­
kator für den gewerkschaftlichen Einflußbereich ist der Erfassungsgrad der Kollektiv­
verträge. Dieser ist im Marktsektor der meisten Länder höher als der Netto­
Organisationsgrad, vor allem wegen der größeren Reichweite der Arbeitgeberverbän­
de und wegen der Allgemeinverbindlichkeitsmechanismen. Daß der Netto­
Organisationsgrad kein geeigneter Maßstab für die Marktmacht der Gewerkschaften ist, 
zeigt sich daran, daß empirische Studien eine nach Branchen und Berufen breite Streu­
ung der Lohndifferentiale zwischen den jeweiligen Bereichen, die Kollektivverträgen 
unterliegen, und jenen ohne kollektive Lohnfestsetzung ausweisen. Vgl. Flanagan 
(1 999) 1 1 65 .  

13 Ebbinghaus, Visser (1 999) 95. 
14 Visser (1 999) 95. 
15  Ebendort 97. 
16 Kowalsky (1 999) 334. 
17 Vgl. Traxler (1 995) 1 90. 
18 Ferner, Hyman (1 998) XVI .  
19 Visser (1 999) 93; siehe auch Traxler (1 996) 274. 
2D Traxler (1 999) 121 . 
21 Traxler (1 998b) 244f. 
22 Vgl .  Ferner, Hyman (1 998). 
23 Traxler (1 998b) 237f. Unter dem Begriff ,öffentlicher Sektor' werden hier alle hoheitlich er­

brachten Leistungen erfaßt. Verstaatlichte Unternehmen bleiben daher außer Betracht. 
24 Vgl. OECD Employment Outlook 1 998 (Paris 1 998) Chapter 2; Minimum pay in 1 8  

countries, in: EIRR 225 (1 992) 14ff. 
25 Visser (1 999) 92. 
26 Traxler ( 1 998b) 255. 
27 Traxler (1 997c) 28. Ob die Zusammenarbeit in jenen Ländern, wo neokorporatistische 

Kooperation in geringerem Maße institutional isiert und eingespielt ist, nachhaltig bleibt, 
wird sich allerdings erst erweisen müssen. 

28 Zu den Ursachen und Zielen Sozialer Pakte siehe insbesondere: Ferner, Hyman (1 998); 
Hassel (1 998); Ebbinghaus, Hassel (1 999); Grote, Schmitter (1 999); Visser (1 999). 

29 Grote, Schmitter (1 999) 58. 
3° Ferner, Hyman ( 1 998) XX. 
31 Hassel (1 998) 627. 
32 Siehe Visser (1 999) 87f. 
33 Traxler (1 997a). 
34 Streeck (1 998b). 
3S Traxler (1 995) 1 6 1 .  
36 Ferner, Hyman (1 998) XI I I .  
37 Zu  dieser Schlußfolgerung gelangen auch Streeck (1 998b) und Marginson, Sisson 

(1 998). 
38 Ferner, Hyman (1 998) XIV. 
4° Crouch (1 999) 37. 
41 Zu diesem Schluß gelangen die komparativen Evaluierungsprojekte von Ferner, Hyman 

(1 998) XXI I ;  Ebbinghaus, Visser (1 997b) und Traxler (1 995) 207. 
42 Traxler (1 995) 207. 
43 Hansen, Steen Madsen, Ströby Jensen (1 997) 364. 
44 Vgl. Heylen, van Poeck (1 995) 575. 
45 Siehe dazu u.a. Heine, Michael; Herr, Hansjörg, Volkswirtschaftslehre (München 1 999); 

Schulmeister (1 996). 
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46 Siehe Nowotny (1 999) 353 und Schulmeister (1 996). 
47 Höhere Budgetdefizite waren somit (via automatische Stabilisatoren) eine Folge und 

nicht die Ursache schwächeren Wachstums! 
46 Der Anstieg der Arbeitslosigkeit in Deutschland in den neunziger Jahren war das Ergeb­

nis von politikinduzierten negativen Angebotsschocks im Osten (extrem überbewertete 
Währung, hoher Lohnanstieg) und negativer Nachfrageschocks im Westen 
(unkoordinierte, widersprüchliche und prozyklische Makropolitik nach der Vereinigung: Fi­
nanzierung der Transfers in die neuen Bundesländer durch Hinnahme eines wesentlich 
größeren Defizits und höhere Sozialversicherungsabgaben; gleichzeitig extrem restrikti­
ve Geldpolitik der Bundesbank (1 990-93) zur Dämpfung der konjunkturellen Überhitzung; 
resultierende Aufwertung der DM im Gefolge der EWS-Krise 1 992; ab 1 994 Fiskalpolitik 
zunehmend restriktiv) sowie der gestiegenen Kluft (tax wedge) zwischen Brutto- und Net­
to-Lohn als Ergebnis der Entscheidung der Regierung, einen Teil der Vereinigungskosten 
über das Sozialversicherungssystem zu finanzieren: siehe Lindlar, Scheremet (1 998). 

49 Schulten (1 998) 483f, 488. 
50 Beispielsweise zeigen empirische Berechnungen für Österreich, daß eine Verbesse­

rung der internationalen preislichen Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu einer Be­
schleunigung des Wirtschaftswachstums führt; siehe Guger u.a. ( 1 999) 632. Die nie­
derländische Wirtschaft profitierte in den achtziger und neunziger Jahren von einer rea­
len Abwertung, da die sehr zurückhaltende Lohnpolitik nicht von einer Aufwertung ge­
genüber der DM begleitet wurde. 

51 Vgl. Heise u.a. ( 1 999) 292. 
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